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Änderungsantrag 444
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die aus den GSR-Fonds finanzierten 
Vorhaben entsprechen EU-Recht und 
nationalem Recht.

Die aus den GSR-Fonds finanzierten 
Vorhaben entsprechen EU-Recht und 
nationalem Recht. Umgekehrt tragen auch 
Änderungen geltenden EU-Rechts dem 
Umfang der Unterfangen von GSR-Fonds 
Rechnung.

Or. de

Begründung

Im Lichte der bevorstehenden Revision der EU Beihilfebestimmungen für 2014-2020, die die 
rechtliche Grundlage für einen Großteil der Tätigkeiten und Vorhaben von EU-
Regionalpolitik für 2014-2020 bilden, muss Einklang sichergestellt sein zwischen EU-
Beihilfepolitik und der strategischen Ausrichtung der EU-Kohäsionspolitik. Änderungen der 
europäischen und nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen dürfen nicht im Widerspruch 
zu den Zielen und Vorhaben der EU-Kohäsionspolitik für 2014-2020 stehen.

Änderungsantrag 445
László Surján, Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und 
Nichtdiskriminierung

Förderung der Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung

Or. en
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Änderungsantrag 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme gefördert werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die konsequente 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts in allen Phasen der 
Vorbereitung, Programmplanung und 
Umsetzung sowie des Monitoring und der 
Evaluierung der GSR-Fonds mit 
Methoden der geschlechtsspezifischen 
Budgetierungsbewertung gefördert 
werden.

Die Mitgliedstaaten ermöglichen darüber 
hinaus eine ausgewogene Beteiligung von 
Frauen und Männern an der Verwaltung 
und Umsetzung von operationellen 
Programmen auf örtlicher, regionaler 
und nationaler Ebene und berichten über 
Fortschritte in dieser Angelegenheit.

Or. en

Änderungsantrag 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme gefördert werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen gefördert und der 
Gleichstellungsaspekt bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme berücksichtigt wird.
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Or. en

Änderungsantrag 448
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme gefördert werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung, Programmplanung und 
Umsetzung sowie beim Monitoring und 
bei der Evaluierung der Programme 
gefördert werden.

Or. en

Änderungsantrag 449
María Irigoyen Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme gefördert werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
überwachen, dass die echte und wirksame 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
und die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme sowie bei deren Monitoring 
und Evaluierung sichergestellt werden.

Or. es
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Begründung

Die Einbeziehung des Gleichstellungsaspekts muss sowohl bei der Vorbereitung und 
Umsetzung als auch beim Monitoring und der Evaluierung der Programme berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 450
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme gefördert werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Programme beachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Ausrichtung oder der 
Geschlechtsidentität während der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Programme, unter besonderer 
Berücksichtigung von Personen, die einer 
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Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind. 
Die Zugänglichkeit für Behinderte ist 
eines der Kriterien, die bei der Festlegung 
der aus Mitteln der Fonds kofinanzierten 
Vorhaben sowie auf den verschiedenen 
Durchführungsstufen zu beachten sind.

Or. en

Änderungsantrag 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während des gesamten Lebenszyklus der 
Programme.

Or. xm

Begründung

Die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Gleichstellung und der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen müssen in allen Phasen der Fonds, auch beim Monitoring und 
der Evaluierung aller operationellen Programme, beachtet werden, um die Umsetzung der in 
Artikel 7 festgelegten Grundsätze zu gewährleisten.

Änderungsantrag 453
María Irigoyen Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2



PE491.052v01-00 8/179 AM\903901DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen zum 
Ausschluss jeglicher Form der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
der Rasse oder ethnischen Herkunft, der 
Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung während der Vorbereitung 
und Durchführung der Programme sowie 
bei deren Monitoring und Evaluierung.

Or. es

Begründung

Sowohl bei der Vorbereitung und Umsetzung als auch beim Monitoring und der Evaluierung 
muss jegliche Form der Diskriminierung ausgeschlossen sein.

Änderungsantrag 454
László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme die 
erforderlichen Maßnahmen zur Förderung 
der Chancengleichheit für alle und zur 
Vermeidung von jeder Form der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
der Rasse oder ethnischen Herkunft, der 
Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung und vermeiden eine 
Reproduktion der Segregation.

Or. en
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Änderungsantrag 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Programmplanung und 
Durchführung der Programme sowie beim 
Monitoring und der Evaluierung der 
Fonds.

Or. en

Änderungsantrag 456
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung und 
Durchführung der Programme. 
Insbesondere die Zugänglichkeit für 
Behinderte sollte gegebenenfalls bei der 
Vorbereitung, Programmplanung und 
Durchführung der Programme 
berücksichtigt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Insbesondere die Zugänglichkeit für 
Personen mit Behinderungen sollte bei 
der Definition von fondsfinanzierten 
Operationen sowie bei der 
Programmplanung und Durchführung, 
bei Monitoring und Evaluierung der 
Programme berücksichtigt werden.

Or. es

Änderungsantrag 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Insbesondere die Zugänglichkeit für 
Behinderte ist eines der Kriterien, die bei 
der Festlegung der aus Mitteln der Fonds 
kofinanzierten Vorhaben und bei der 
Programmplanung und Durchführung 
sowie beim Monitoring und der 
Evaluierung der Fonds zu beachten sind.

Or. en

Änderungsantrag 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 7 – Absatz 2 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Bestimmungen des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen sind 
bei der Programmplanung und 
Durchführung sowie beim Monitoring 
und der Evaluierung der Fonds zu 
beachten.

Or. en

Änderungsantrag 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Ziele der GSR-Fonds werden im 
Rahmen der nachhaltigen Entwicklung 
und der Förderung des Ziels des Schutzes 
und der Verbesserung der Umwelt durch 
die Europäische Union gemäß Artikel 11 
des Vertrags unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt.

Die Ziele der GSR-Fonds werden im 
Rahmen der und in ständiger Sorge um 
die nachhaltige Entwicklung und die 
Förderung des Ziels der Erhaltung, des 
Schutzes, der Verbesserung und der 
Achtung der Umwelt durch die 
Europäische Union angestrebt und werden 
gemäß Artikel 11 des Vertrags und in 
Hinblick auf das Verursacherprinzip 
verfolgt.

Or. fr

Änderungsantrag 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Ziele der GSR-Fonds werden im Die Ziele der GSR-Fonds werden im 
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Rahmen der nachhaltigen Entwicklung und 
der Förderung des Ziels des Schutzes und 
der Verbesserung der Umwelt durch die 
Europäische Union gemäß Artikel 11 des 
Vertrags unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt.

Rahmen der integrierten nachhaltigen 
Entwicklung und der Förderung des Ziels 
des Schutzes und der Verbesserung der 
Umwelt durch die Europäische Union 
gemäß Artikel 11 und 19 des Vertrags 
unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips und unter 
Minimierung künftiger externer Kosten 
für die europäische Gesellschaft verfolgt.

Or. en

Änderungsantrag 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Klimaschutz, Anpassung an den 
Klimawandel, Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele unter 
Verwendung der von der Kommission 
angenommenen Methodik zur Verfügung. 
Die Annahme der Methodik durch die 
Kommission erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 angenommen.

Die Mitgliedstaaten, die Kommission, die 
regionalen, städtischen und lokalen 
Behörden sowie die öffentlichen 
Behörden stellen sicher, dass 
Anforderungen an Umweltschutz, 
Ressourceneffizienz, Klimaschutz, 
Anpassung an den Klimawandel, 
Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme stark gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele unter 
Verwendung der von der Kommission 
angenommenen Methodik zur Verfügung. 
Die Annahme der Methodik durch die 
Kommission erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 angenommen.

Or. fr
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Änderungsantrag 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Klimaschutz, Anpassung an den 
Klimawandel, Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele unter 
Verwendung der von der Kommission 
angenommenen Methodik zur Verfügung. 
Die Annahme der Methodik durch die 
Kommission erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 angenommen.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen auf der Grundlage der bestehenden 
Rechtsvorschriften zum Umweltschutz 
sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Schutz der Artenvielfalt und der 
Ökosysteme, Klimaschutz, Anpassung an 
den Klimawandel sowie ein an den 
Ökosystemen ausgerichteter Ansatz bei 
Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen gefördert 
und als Ziele in die Programme 
aufgenommen werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutz- und 
Artenvielfaltsziele unter Verwendung der 
von der Kommission angenommenen 
Methodik zur Verfügung. Die Annahme 
der Methodik durch die Kommission 
erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 angenommen. Für 
Nachhaltigkeit ist auch im Hinblick auf 
die Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen Sorge zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Klimaschutz, Anpassung an den 
Klimawandel, Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele unter 
Verwendung der von der Kommission 
angenommenen Methodik zur Verfügung. 
Die Annahme der Methodik durch die 
Kommission erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 angenommen.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen auf der Grundlage der bestehenden 
Rechtsvorschriften zum Umweltschutz 
sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Schutz der Artenvielfalt und der 
Ökosysteme, Klimaschutz, Anpassung an 
den Klimawandel sowie ein an den 
Ökosystemen ausgerichteter Ansatz bei 
Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutz- und 
Artenvielfaltsziele unter Verwendung der 
von der Kommission angenommenen 
Methodik zur Verfügung. Die Annahme 
der Methodik durch die Kommission 
erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 angenommen.

Or. en

Begründung

Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung zur Sicherstellung eines ausgewogenen 
wirtschaftlichen und sozialen Wachstums ohne Beeinträchtigung der natürlichen Ressourcen 
und der Umwelt ist eines der Grundprinzipien der Arbeitsweise der Europäischen Union und 
muss bei allen Maßnahmen und Programmen beachtet werden.

Änderungsantrag 465
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Klimaschutz, Anpassung an den 
Klimawandel, Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele unter 
Verwendung der von der Kommission 
angenommenen Methodik zur Verfügung. 
Die Annahme der Methodik durch die 
Kommission erfolgt mithilfe eines 
Durchführungsrechtsakts. Der 
Durchführungsrechtsakt wird im 
Einklang mit dem 
Überprüfungsverfahren aus Artikel 143 
Absatz 3 angenommen.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, 
Klimaschutz, Anpassung an den 
Klimawandel, Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Programme gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele zur 
Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Makroregionale Strategien und Strategien 

für die Meeresgebiete
Die GSR-Fonds tragen zu 
makroregionalen Strategien und 
Strategien für die Meeresgebiete bei, 
wenn Mitgliedstaaten und Regionen an 
solchen Strategien teilnehmen. Die 
Kommission und die betroffenen 
Mitgliedstaaten sorgen für die 
Abstimmung der Fonds auf diese 
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Strategien auf der Ebene des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
sowie von Partnerschaftsvereinbarungen 
und operationellen Programmen, um eine 
ausreichende Zuweisung von 
Fondsmitteln für diese Strategien zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Fonds sollten eng mit den makroregionalen Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete abgestimmt werden, um eine ausreichende Zuweisung von Fondsmitteln für 
diese Strategien zu gewährleisten.

Änderungsantrag 467
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um zu der EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
beizutragen, werden aus jedem GSR-
Fonds die folgenden thematischen Ziele 
unterstützt:

Aus jedem GSR-Fonds werden gemäß 
seiner Mission, einen wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
laut Artikel 177 AEUV zu erreichen, die 
thematischen Ziele der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum unterstützt:

Or. ro

Änderungsantrag 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um zu der EU-Strategie für intelligentes, Um zu der EU-Strategie für intelligentes, 
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nachhaltiges und integratives Wachstum 
beizutragen, werden aus jedem GSR-Fonds 
die folgenden thematischen Ziele 
unterstützt:

nachhaltiges und integratives Wachstum 
beizutragen, werden aus jedem GSR-
Fonds, in Übereinstimmung mit seinem in 
Artikel 177 AEUV festgelegten Ziel der 
Verwirklichung eines territorialen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, die folgenden 
thematischen Ziele unterstützt:

Or. en

Änderungsantrag 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um zu der EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum
beizutragen, werden aus jedem GSR-
Fonds die folgenden thematischen Ziele 
unterstützt:

Um zu der EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum
beizutragen, werden aus jedem GSR-
Fonds die Ziele der genehmigten 
makroregionalen Strategien sowie die 
folgenden thematischen Ziele 
unterstützt:

Or. sk

Begründung

Verknüpfung der Ziele der makroregionalen Strategien mit den thematischen Zielen.

Änderungsantrag 470
Michael Theurer

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Punkt 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwicklung und 

(1) Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwicklung und 
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Innovation; Innovation, sowie Technologietransfer;

Or. de

Änderungsantrag 471
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwicklung und 
Innovation;

(1) Stärkung von Forschung, Entwicklung 
und Innovation;

Or. pt

Begründung

Alle Entwicklungstätigkeiten sollten so wie im Fall der Entwicklung neuer Produkte oder 
neuer industrieller Verfahren gefördert werden, wobei die Finanzierung aber nicht nur auf 
technologische Aspekte beschränkt sein darf. Es gibt viele Unternehmen, die intern Produkte 
entwickeln und dafür keine technologischen Werkzeuge, sondern industrielle Tests einsetzen, 
so dass diese Investitionen gefördert werden sollten. Dadurch soll eine Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen unterstützt werden.

Änderungsantrag 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a) Bewahrung und Förderung des 
kulturellen und kreativen Erbes der 
Union

Or. it
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Begründung

Der Vorschlag der Kommission sollte die umfassende Förderung der Kultur der 
Europäischen Union ermöglichen und gewährleisten, dass bei der Entwicklung der Gebiete 
das Kulturerbe geschützt und gefördert wird sowie Experimente und Kreativität unterstützt 
werden.

Änderungsantrag 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Verbesserung des Zugangs sowie der 
Nutzung und Qualität der Informations- 
und Kommunikationstechnologien;

(2) Verbesserung des Zugangs sowie des 
Preises, der Nutzung und der Qualität der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien;

Or. fr

Änderungsantrag 474
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen, des 
Agrarsektors (beim ELER) und des 
Fischerei- und Aquakultursektors (beim 
EMFF);

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner, mittlerer und 
Kleinstunternehmen, darunter auch 
sozialwirtschaftliche Unternehmen, 
Selbständige und der Agrarsektor (beim 
ELER) und der Fischerei- und 
Aquakultursektor (beim EMFF);

Or. en

Änderungsantrag 475
Hermann Winkler



PE491.052v01-00 20/179 AM\903901DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen, des 
Agrarsektors (beim ELER) und des 
Fischerei- und Aquakultursektors (beim 
EMFF);

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen, insbesondere der kleinen 
und mittleren Unternehmen, des 
Agrarsektors (beim ELER) und des 
Fischerei- und Aquakultursektors (beim 
EMFF);

Or. de

Änderungsantrag 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen, des 
Agrarsektors (beim ELER) und des 
Fischerei- und Aquakultursektors (beim 
EMFF);

(3) prioritäre Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Förderung der 
ständigen Entwicklung kleiner und 
mittlerer Unternehmen, des Agrarsektors 
(beim ELER) und des Fischerei- und 
Aquakultursektors (beim EMFF);

Or. fr

Änderungsantrag 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen, des 
Agrarsektors (beim ELER) und des 
Fischerei- und Aquakultursektors (beim 

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen, insbesondere der kleineren 
und mittleren, des Agrarsektors (beim 
ELER) und des Fischerei- und 
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EMFF); Aquakultursektors (beim EMFF);

Or. es

Begründung

Auch die großen Unternehmen müssen einbezogen werden, denn sie schaffen Wachstum und 
Beschäftigung. Gegenüber dem laufenden Zeitraum darf es weder eine Aussetzung noch einen 
starken Abbau der Unterstützung geben.

Änderungsantrag 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft;

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft und Förderung 
eines nachhaltigen Verkehrs;

Or. en

Begründung

Verkehr, insbesondere in städtischen Gebieten, ist einer der wesentlichen Sektoren des 
Übergangs zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß und sollte daher in das thematische 
Ziel Nummer 4 aufgenommen werden.

Änderungsantrag 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft;

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen und 
zum Umweltschutz in allen Branchen der 
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Wirtschaft;

Or. fr

Änderungsantrag 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen in 
allen Branchen der Wirtschaft;

(4) Förderung der Bestrebungen hin zu 
einer klimaverträglichen und 
energieeinsparenden Wirtschaft in allen 
Branchen einschließlich der 
Stadtentwicklung;

Or. en

Änderungsantrag 481
Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft;

(4) Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft;

Or. en

Änderungsantrag 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel sowie der Risikoprävention 
und des Risikomanagements;

(5) Investition in die Anpassung an den 
Klimawandel sowie die Prävention und 
das Management von Risiken und 
Naturkatastrophen;

Or. fr

Änderungsantrag 483
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel sowie der Risikoprävention 
und des Risikomanagements;

(5) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel sowie der Risikoprävention 
und des Risikomanagements unter 
gleichzeitiger Sicherstellung des Schutzes 
der Artenvielfalt;

Or. en

Änderungsantrag 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel sowie der Risikoprävention 
und des Risikomanagements;

(5) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel sowie der Risikoprävention 
und des Risikomanagements auf der 
Grundlage eines an den Ökosystemen 
ausgerichteten Ansatzes;

Or. en
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Änderungsantrag 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Umweltschutz und Förderung der 
Ressourceneffizienz

(6) Erhaltung, Achtung und Schutz der 
Umwelt, der Artenvielfalt, der Ökosysteme 
und des Kulturerbes, Förderung der 
Ressourceneffizienz;

Or. fr

Änderungsantrag 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6) Umweltschutz und Förderung der 
Ressourceneffizienz

6) Erhaltung und Schutz der Umwelt und 
des kulturellen und kreativen Erbes, 
sowie Förderung der Ressourceneffizienz

Or. it

Begründung

Es wird gefordert, dass der Schutz und die Bewahrung des kulturellen und kreativen Erbes in 
die Liste der thematischen Ziele aufgenommen wird.

Änderungsantrag 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Umweltschutz und Förderung der 
Ressourceneffizienz;

(6) Umweltschutz, Schutz der Artenvielfalt 
und der Ökosysteme sowie Förderung der 
Ressourceneffizienz und der kulturellen 
Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6) Umweltschutz und Förderung der 
Ressourceneffizienz;

6) Umweltschutz, Schutz des Kulturerbes 
und Förderung der Ressourceneffizienz;

Or. es

Änderungsantrag 489
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6) Umweltschutz und Förderung der 
Ressourceneffizienz

6) Schutz und Verbesserung der Umwelt 
und des kulturellen Erbes, sowie 
Förderung der Ressourceneffizienz

Or. it

Änderungsantrag 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im 
Verkehr und Beseitigung von Engpässen 
in wichtigen Netzinfrastrukturen;

(7) Beseitigung von Engpässen in 
wichtigen Netzinfrastrukturen;

Or. en

Begründung

Verkehr, insbesondere in städtischen Gebieten, ist einer der wesentlichen Sektoren des 
Übergangs zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß und sollte daher in das thematische 
Ziel Nummer 4 aufgenommen werden.

Änderungsantrag 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im 
Verkehr und Beseitigung von Engpässen in 
wichtigen Netzinfrastrukturen;

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im 
Verkehr, der Entwicklung von sauberen 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
Verkehrsmitteln mit niedrigem CO2-
Ausstoß und Beseitigung von Engpässen in 
wichtigen Netzinfrastrukturen,;

Or. fr

Änderungsantrag 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im 
Verkehr und Beseitigung von Engpässen 

(7) Förderung des intermodalen 
nachhaltigen Verkehrs und der Mobilität, 
wobei gleichzeitig der Schwerpunkt auf 
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in wichtigen Netzinfrastrukturen; die Verbesserung bestehender 
Infrastrukturen, die Beseitigung von 
Eisenbahnengpässen in wichtigen 
Netzinfrastrukturen und die Schließung 
von Lücken bei grenzüberschreitenden 
Verbindungen gelegt wird;

Or. en

Änderungsantrag 493
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

(8) Förderung von Beschäftigung, 
Unterstützung der kleinen und mittleren 
Unternehmen bei der Schaffung von 
nachhaltigen und menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen sowie Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte;

Or. en

Änderungsantrag 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

(8) Förderung von Beschäftigung, 
Ausbildung und Unterstützung der 
sektoriellen und geografischen Mobilität 
der Arbeitskräfte in den Einzugsgebieten 
oder Berufssektoren, in denen sich dies 
als notwendig erweist;

Or. fr
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Änderungsantrag 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

(8) Förderung von hochwertigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

Or. en

Änderungsantrag 496
Michael Theurer

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

(8) Förderung von Beschäftigung, 
Existenzgründung und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte;

Or. de

Änderungsantrag 497
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

(8) Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung von unternehmerischen 
Initiativen und der Mobilität der 
Arbeitskräfte;

Or. pt
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Begründung

Unternehmerische Initiativen stellen eine der neuen Formen zur Senkung der hohen 
Arbeitslosenquoten auf europäischer Ebene dar, so dass es von großer Bedeutung ist, dass 
die nächsten Strukturfonds diesen für die Zukunft der EU strategisch wichtigen Bereich 
berücksichtigen. Darüber hinaus sollte die Schaffung universitärer Spin-Offs und die 
Gründung neuer hochqualifizierter Unternehmen gefördert werden.

Änderungsantrag 498
Victor Boştinaru

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut;

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut und der 
Diskriminierung;

Or. en

Änderungsantrag 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut;

(9) Förderung der sozialen Eingliederung, 
Investition in die Sozialwirtschaft, Kampf 
für die Beseitigung der Armut und 
Förderung des Zugangs aller zu Pflege- 
und Gesundheitsdiensten;

Or. fr

Änderungsantrag 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut;

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut und der 
Diskriminierung;

Or. en

Änderungsantrag 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut;

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut und der 
Diskriminierung;

Or. en

Änderungsantrag 502
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut;

(9) Förderung der sozialen Eingliederung, 
durchgängige Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts und der 
Zugänglichkeit und Bekämpfung der 
Armut;

Or. en
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Änderungsantrag 503
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Investitionen in Bildung, 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen;

(10) Investitionen in Bildung, 
Berufsausbildung, Kompetenzen, 
Grundausbildung und Weiterbildung 
sowie lebenslanges Lernen;

Or. en

Änderungsantrag 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Investitionen in Bildung, 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen;

(10) Investitionen in Bildung, 
Kompetenzen, lebenslanges Lernen und 
Kultur;

Or. en

Änderungsantrag 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Investitionen in Bildung, 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen;

(10) Investitionen in Bildung, 
Volksbildung, Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen;

Or. fr
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Änderungsantrag 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Investitionen in Bildung, 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen;

(10) Investitionen in Bildung, 
Kompetenzen, Ausbildung und 
lebenslanges Lernen;

Or. en

Änderungsantrag 507
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung.

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung für 
eine ausgeglichene territoriale 
Entwicklung gemäß den Empfehlungen 
der Territorialen Agenda der 
Europäischen Union 2020.

Or. ro

Änderungsantrag 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Verbesserung der institutionellen (11) Verbesserung der institutionellen 
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Kapazitäten und effizientere öffentliche 
Verwaltung.

Kapazitäten, der Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung und der Einrichtungen zur 
Sicherstellung der territorialen 
Kontinuität in den am stärksten isolierten 
Gebieten.

Or. fr

Änderungsantrag 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung.

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten und partizipativen öffentlichen 
Verwaltung sowie des Kapazitätsaufbaus 
für soziale Partner, 
Nichtregierungsorganisationen, regionale 
und lokale Gebietskörperschaften und 
andere Interessenträger, insbesondere die 
in Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. [Allgemeine Verordnung] 
genannten Partner.

Or. en

Änderungsantrag 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung.

11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung der Effizienz 
der öffentlichen Verwaltung sowie der 
sonstigen Akteure, die an den Prozessen 
beteiligt sind.
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Or. xm

Begründung

Die finanzielle Unterstützung zum Ausbau der Kapazitäten aller Partner über Behörden und 
Verwaltungen hinaus gewährleistet die Umsetzung von Artikel 5 der vorgeschlagenen 
Verordnung sowie eine konstruktive Beteiligung der Partner und somit eine optimale Nutzung 
der Fondsmittel.

Änderungsantrag 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung.

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und der Kapazitäten der 
Partner und Förderung einer effizienten 
öffentlichen Verwaltung.

Or. en

Änderungsantrag 512
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung

11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung; 
Bereitstellung einer strategischen 
Ausrichtung auf allen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen für die territoriale 
Entwicklung im Rahmen der Europa-
2020-Strategie durch die Territoriale 
Agenda der Europäischen Union.

Or. it
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Änderungsantrag 513
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung.

(11) Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten und Förderung einer 
effizienten öffentlichen Verwaltung sowie 
Bereitstellung von strategischen Leitlinien 
für die territoriale Entwicklung im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 auf 
allen Verwaltungsebenen über die 
Territoriale Agenda der Europäischen 
Union.

Or. en

Änderungsantrag 514
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11 – Ziffer i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Förderung der Sozialwirtschaft

Or. en

Änderungsantrag 515
László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Verringerung von intraregionalen 
Entwicklungsdisparitäten, die zu 
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armutbedingten, sozialen oder 
interethnischen Spannungen führen

Or. en

Änderungsantrag 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11a) Förderung des Tourismussektors in 
allen seinen Formen:

Or. it

Änderungsantrag 517
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die thematischen Ziele werden in für jeden 
GSR-Fonds spezifische Prioritäten 
überführt und in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt.

Die thematischen Ziele werden in für jeden 
GSR-Fonds spezifische Prioritäten 
überführt und in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt. 
Investitionsprioritäten sollten als 
untergeordnete Ziele betrachtet werden, 
die einer genaueren Bestimmung der 
Schwerpunktbereiche dienen, in denen 
Entwicklungsbedarf besteht, die jedoch 
ausreichend Flexibilität für die 
Umsetzung von Entwicklungen bieten, die 
dem tatsächlichen Bedarf der 
verschiedenen Arten von Gebieten 
entsprechen.

Or. en
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Änderungsantrag 518
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die thematischen Ziele werden in für 
jeden GSR-Fonds spezifische Prioritäten 
überführt und in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt.

Die thematischen Ziele werden für jeden 
Fonds, für den die Allgemeine 
Verordnung gilt, in spezifische Prioritäten 
überführt und in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt. Dabei wird 
sichergestellt, dass die Berücksichtigung 
des Gleichstellungsaspekts und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
in die Aktivitäten unter allen 
thematischen Prioritäten und in allen 
Phasen der Vorbereitung, 
Programmplanung und Umsetzung sowie 
des Monitoring und der Evaluierung der 
Programme integriert werden.

Or. en

Änderungsantrag 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung einer harmonischen, 
ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung der Europäischen Union 
werden in einem Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen die Ziele und 
Vorsätze der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum in zentrale 
Aktionen für die GSR-Fonds übertragen.

Zur Förderung einer sozialen, 
harmonischen, ausgewogenen und 
nachhaltigen Entwicklung der 
Europäischen Union sowie zur 
Verwirklichung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
werden in einem Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen 
Investitionsprioritäten mit den in Artikel 9 
festgelegten thematischen Zielen 
koordiniert und untereinander 
ausgeglichen.
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Or. en

Änderungsantrag 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung einer harmonischen, 
ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung der Europäischen Union 
werden in einem Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen die Ziele und 
Vorsätze der EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in 
zentrale Aktionen für die GSR-Fonds 
übertragen.

Zur Förderung einer harmonischen, 
ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung der Europäischen Union 
werden in einem Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen die Ziele und 
Vorsätze der EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in 
eine nicht erschöpfende Liste mit 
Empfehlungen für Aktionen für die GSR-
Fonds übertragen.

Or. en

Änderungsantrag 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) für jedes thematische Ziel die aus jedem 
GSR-Fonds zu unterstützenden zentralen 
Aktionen;

(a) für jedes thematische Ziel zentrale 
Aktionen, die unverbindlich aus jedem 
GSR-Fonds unterstützt werden könnten;

Or. fr

Änderungsantrag 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) für jedes thematische Ziel die aus 
jedem GSR-Fonds zu unterstützenden 
zentralen Aktionen;

(a) für jedes thematische Ziel eine nicht 
erschöpfende Liste mit Empfehlungen für 
Aktionen für die GSR-Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 
mit Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für Städte, Stadtrand-, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 
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mit Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

mit Mitteln aus den Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, begegnet 
werden soll;

Or. en

Begründung

In seiner Entschließung vom 5. Juli 2011 zum Fünften Kohäsionsbericht der Kommission und 
zur Strategie der Kohäsionspolitik nach 2013 betonte das Europäische Parlament, dass große 
urbane Zentren aufgrund der Komplexität ihrer sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Aufgaben vor besonderen Herausforderungen stehen, und bestätigte in diesem 
Zusammenhang das endogene Potenzial von Städten und Stadtrandgebieten als Gebiete mit 
Entwicklungsmöglichkeiten, und zwar nicht nur im Umfeld von Ballungszentren und 
Großstädten.

Änderungsantrag 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 
mit Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

(b) die wichtigsten wirtschaftlichen, 
sozialen, ökologischen und territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 
mit Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

Or. fr

Änderungsantrag 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 
mit Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete, für Gebiete mit 
geschichtlicher oder kultureller 
Bedeutung sowie für Gebiete mit 
territorialen Besonderheiten aus 
Artikel 174 und 349 des Vertrags, denen 
mit Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 527
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus Artikel 
174 und 349 des Vertrags, denen mit 
Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

(b) die wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, 
ländliche, Küsten-, Berg- und 
Fischwirtschaftsgebiete sowie für Gebiete 
mit territorialen Besonderheiten aus Artikel 
174 und 349 des Vertrags, denen mit 
Mitteln aus den GSR-Fonds begegnet 
werden soll;

Or. de

Begründung

Berggebiete stehen naturbedingt vor speziellen Herausforderungen. Sie haben mit 
mannigfaltigen Problemen, wie beispielsweise Abwanderung und wirtschaftliche 
Benachteiligung, zu kämpfen. Eine gesonderte Erwähnung dieser Regionen ist daher 
wünschenswert.
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Änderungsantrag 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen 
der Zusammenarbeit für jeden der GSR-
Fonds gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung von makroregionalen 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete;

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
gegebenenfalls unter Berücksichtung von 
makroregionalen Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete;

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung von 
makroregionalen Strategien, Strategien der 
regionalen Integration für Regionen 
gemäß Artikel 349 und Strategien für die 
Meeresgebiete;

Or. fr

Änderungsantrag 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
gegebenenfalls unter Berücksichtung von 
makroregionalen Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete;

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
unter Berücksichtigung von 
makroregionalen Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete;

Or. en

Änderungsantrag 531
Peter Simon

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
gegebenenfalls unter Berücksichtung von 
makroregionalen Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete;

(d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
unter Berücksichtigung von 
makroregionalen und metropolitanen 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete, wenn Mitgliedstaaten und 
Regionen an solchen Strategien 
teilnehmen;

Or. de

Begründung

Dem beständig wachsenden Stellenwert von Metropolregionen als eine Städte-, Regionen und 
Länderübergreifende Form von Regionalentwicklung und territorialer Zusammenarbeit sollte 
auch Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag 532
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit für jeden der GSR-Fonds 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung von 
makroregionalen Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete;

d) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der 
grenzüberschreitenden, transnationalen 
und interregionalen Zusammenarbeit für 
jeden der GSR-Fonds gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung von makroregionalen 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete;

Or. it

Änderungsantrag 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit 
den länderspezifischen Empfehlungen 
gemäß Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
und den jeweiligen gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit den 
länderspezifischen Empfehlungen gemäß 

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit den 
nationalen Reformprogrammen und 
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Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
jeweiligen gemäß Artikel 148 Absatz 4 des 
Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen.

anderen relevanten Strategien.

Or. en

Änderungsantrag 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit den 
länderspezifischen Empfehlungen gemäß 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
jeweiligen gemäß Artikel 148 Absatz 4 des 
Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen. 

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit den 
nationalen Reformprogrammen.

Or. es

Änderungsantrag 536
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit den 
länderspezifischen Empfehlungen gemäß 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
jeweiligen gemäß Artikel 148 Absatz 4 des 
Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen.

(f) Mechanismen für die Gewährleistung 
der Kohärenz und Übereinstimmung der 
Programmplanung der GSR-Fonds mit den 
länderspezifischen Empfehlungen gemäß 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
jeweiligen gemäß Artikel 148 Absatz 4 des 
Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen, nunmehr 
einschließlich der Festlegung von 
Projekt- und 
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Programmverwaltungskompetenz als 
obligatorische Voraussetzung für die 
Beschäftigung in den 
Verwaltungsbehörden und 
zwischengeschalteten Stellen.

Or. en

Änderungsantrag 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12 entfällt
Verabschiedung und Überarbeitung
Die Kommission erhält die Befugnis 
binnen drei Monaten nach Annahme 
dieser Verordnung einen delegierten 
Rechtsakt gemäß Artikel 142 zum 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
anzunehmen.
Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum beträchtlich, so 
nimmt die Kommission eine 
Überarbeitung vor und nimmt 
gegebenenfalls mittels eines delegierten 
Rechtsaktes nach Artikel 142 einen 
überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen an.
Binnen sechs Monaten nach Annahme 
des überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens schlagen die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls 
Änderungen an ihrer jeweiligen 
Partnerschaftsvereinbarung und den 
Programmen vor, um die 
Übereinstimmung mit dem überarbeiteten 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen zu 
gewährleisten.
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Or. fr

Begründung

Der Gemeinsame Strategische Rahmen ist ein unentbehrliches Element. Daher sollte man ihn 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren annehmen und nicht durch einen 
delegierten Rechtsakt.

Änderungsantrag 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Annahme und Überarbeitung Annahme

Or. en

Änderungsantrag 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis 
binnen drei Monaten nach Annahme 
dieser Verordnung einen delegierten 
Rechtsakt gemäß Artikel 142 zum 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
anzunehmen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis 
binnen drei Monaten nach Annahme 
dieser Verordnung einen delegierten 
Rechtsakt gemäß Artikel 142 zum 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
anzunehmen.

Der Gemeinsame Strategische Rahmen ist 
in Anhang [X] niedergelegt.

Or. en

Änderungsantrag 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis 
binnen drei Monaten nach Annahme dieser 
Verordnung einen delegierten Rechtsakt 
gemäß Artikel 142 zum Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen anzunehmen.

Die Kommission schlägt in einem 
zusätzlichen Anhang einen Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen binnen drei 
Monaten nach Annahme dieser 
Verordnung vor.

Or. fr

Änderungsantrag 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis 
binnen drei Monaten nach Annahme dieser 
Verordnung einen delegierten Rechtsakt 
gemäß Artikel 142 zum Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen anzunehmen.

Die Kommission erhält die Befugnis 
binnen einem Monat nach Annahme dieser 
Verordnung einen delegierten Rechtsakt 
gemäß Artikel 142 zum Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen anzunehmen.
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Or. en

Änderungsantrag 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum beträchtlich, so 
nimmt die Kommission eine 
Überarbeitung vor und nimmt 
gegebenenfalls mittels eines delegierten 
Rechtsaktes nach Artikel 142 einen 
überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen an.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum beträchtlich, so nimmt die 
Kommission eine Überarbeitung vor und 
nimmt gegebenenfalls mittels eines 
delegierten Rechtsaktes nach Artikel 142 
einen überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen an.

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum beträchtlich, so kann die 
Kommission einen Vorschlag zur 
Überarbeitung des Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens vorlegen oder das 
Europäische Parlament und der Rat 
können die Kommission auffordern, einen 
solchen Vorschlag vorzulegen.

Or. en
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Änderungsantrag 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum beträchtlich, so nimmt die 
Kommission eine Überarbeitung vor und 
nimmt gegebenenfalls mittels eines 
delegierten Rechtsaktes nach Artikel 142 
einen überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen an.

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum beträchtlich, so nimmt die 
Kommission eine Überarbeitung des 
Anhangs vor und legt ihn gemäß dem 
Mitentscheidungsverfahren dem 
Parlament und dem Rat vor.

Or. fr

Änderungsantrag 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum beträchtlich, so nimmt die 
Kommission eine Überarbeitung vor und 
nimmt gegebenenfalls mittels eines 
delegierten Rechtsaktes nach Artikel 142 
einen überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen an.

Ändert sich die EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum beträchtlich oder müssen ihre 
Prioritäten zwecks Anpassung an 
schwerwiegende Änderungen der 
wirtschaftlichen oder sozialen Lage der 
Union geändert werden, muss die 
Kommission eine Überarbeitung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorschlagen.

Or. es

Änderungsantrag 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Binnen sechs Monaten nach Annahme 
des überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens schlagen die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls 
Änderungen an ihrer jeweiligen 
Partnerschaftsvereinbarung und den 
Programmen vor, um die 
Übereinstimmung mit dem überarbeiteten 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen zu 
gewährleisten.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Binnen sechs Monaten nach Annahme 
des überarbeiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens schlagen die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls 
Änderungen an ihrer jeweiligen 
Partnerschaftsvereinbarung und den 
Programmen vor, um die 
Übereinstimmung mit dem überarbeiteten 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen zu 
gewährleisten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Binnen sechs Monaten nach Annahme des 
überarbeiteten Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens schlagen die Mitgliedstaaten 
gegebenenfalls Änderungen an ihrer 
jeweiligen Partnerschaftsvereinbarung und 
den Programmen vor, um die 
Übereinstimmung mit dem überarbeiteten 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen zu 
gewährleisten.

Binnen sechs Monaten nach Annahme des 
überarbeiteten Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens schlagen die Mitgliedstaaten 
sowie die gewählten regionalen und 
lokalen Behörden gemäß Artikel 4 
Absatz 4 gegebenenfalls Änderungen an 
ihrer jeweiligen 
Partnerschaftsvereinbarung und den 
Programmen vor.

Or. fr

Änderungsantrag 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12a
Leitfaden für Empfänger

1. Die Kommission verfasst einen 
detaillierten Leitfaden mit praktischen 
Hinweisen zum effizienten Zugang zu den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, und zur Nutzung dieser 
Fonds, sowie zur vollen Ausschöpfung 
von Komplementaritäten mit anderen 
Instrumenten von relevanten 
Politikbereichen der Union.
2. Dieser Leitfaden ist bis zum 30. Juni 
2014 fertigzustellen und soll für jedes 
thematische Ziel einen Überblick der 
verfügbaren relevanten Instrumente auf 
EU-Ebene enthalten, mit detaillierten 
Angaben zu Informationsquellen, 
Beispielen zu bewährten 
Vorgehensweisen zur Kombination von 
verfügbaren Finanzierungsinstrumenten, 
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sowohl innerhalb von einzelnen 
Politikbereichen als auch 
bereichsübergreifend, einer Beschreibung 
der zuständigen Behörden und 
Einrichtungen, die an der Verwaltung der 
einzelnen Instrumente beteiligt sind, und 
einer Checkliste für potenzielle 
Empfänger zur Ermittlung der besten 
Finanzierungsquellen.
3. Der Leitfaden wird auf der Website der 
zuständigen Generaldirektionen der 
Kommission veröffentlicht. Die 
Kommission und die 
Verwaltungsbehörden sorgen gemäß 
Artikel 105 in Zusammenarbeit mit dem 
Ausschuss der Regionen für die 
Verteilung des Leitfadens an potenzielle 
Empfänger.

Or. en

Begründung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Empfänger Schwierigkeiten haben, die 
Finanzierungsinstrumente zu ermitteln, die am besten für ihre jeweiligen Projekte geeignet 
sind. Dieser Änderungsantrag soll den Zugang zu integrierten Finanzierungsmitteln 
erleichtern.

Änderungsantrag 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 eine 
Partnerschaftsvereinbarung.

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet, in 
Abstimmung mit den lokalen und 
regionalen Behörden, für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 eine 
Partnerschaftsvereinbarung.

In den Mitgliedstaaten, deren 
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Rechtsprechung und 
Verwaltungsvorschriften die Verwaltung 
der operationellen Programme an die 
Regionen und lokalen Behörden 
überträgt, nehmen die Regionen und 
lokalen Behörden in vollem Umfang an 
der Abfassung der 
Partnerschaftsvereinbarung teil. 

Or. it

Begründung

Die regionalen und lokalen Behörden müssen an der Partnerschaft in gleichem Maße wie die 
Mitgliedstaaten beteiligt werden.

Änderungsantrag 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 eine 
Partnerschaftsvereinbarung.

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet gemäß 
Artikel 5 für den Zeitraum vom 
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 
eine Partnerschaftsvereinbarung.

Or. en

Änderungsantrag 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 eine 
Partnerschaftsvereinbarung.

1. Die Partnerschaftsvereinbarung wird für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 erstellt.
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Or. it

Änderungsantrag 554
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 eine 
Partnerschaftsvereinbarung.

1. Jeder Mitgliedstaat erarbeitet auf der 
geeigneten Gebietsebene unter Beachtung 
des entsprechenden institutionellen, 
rechtlichen und finanziellen Rahmens für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 eine 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. pt

Änderungsantrag 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In Mitgliedstaaten, in denen die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften gemäß der 
nationalen Gesetzgebung oder aufgrund 
von Verwaltungsvorschriften an der 
Umsetzung der operationellen 
Programme beteiligt sind, werden diese 
Körperschaften uneingeschränkt in die 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung eingebunden.

Or. en
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Änderungsantrag 556
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung 
gemeinsam mit den in Artikel 5 
genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im 
Dialog mit der Kommission 
ausgearbeitet.

2. In Mitgliedstaaten, in denen gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften oder 
bestimmten Verwaltungsvorschriften die 
Umsetzung der operationellen 
Programme den Regionen und lokalen 
Behörden obliegt, müssen diese 
umfassend an der Erstellung der 
Partnerschaftsvereinbarung beteiligt 
werden.

Or. pt

Änderungsantrag 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam mit 
den in Artikel 5 genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog 
mit der Kommission ausgearbeitet.

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam mit 
den in Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 5 
genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog 
mit der Kommission ausgearbeitet.

Or. fr

Änderungsantrag 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam mit 
den in Artikel 5 genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im 
Dialog mit der Kommission ausgearbeitet.

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam mit 
den in Artikel 4, Absatz 4 und Artikel 5 
genannten Partnern im Dialog mit der 
Kommission.

In den Mitgliedstaaten, in denen andere 
Behörden für operationelle Programme 
zuständig sind, nehmen diese in vollem 
Umfang an der Abfassung der 
Partnerschaftsvereinbarung teil. 

Or. it

Begründung

Die Einbeziehung der regionalen Behörden bei der Vorbereitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen wir als notwendig erachtet, da diese die Kohäsionspolitik 
mitfinanzieren und umsetzen.

Änderungsantrag 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam mit 
den in Artikel 5 genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog 
mit der Kommission ausgearbeitet.

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung während der 
gesamten Vorbereitungsphase in enger 
Zusammenarbeit mit den in Artikel 5 
genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog 
mit der Kommission ausgearbeitet.

Or. en

Änderungsantrag 560
Hermann Winkler
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam mit 
den in Artikel 5 genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog 
mit der Kommission ausgearbeitet.

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die 
Partnerschaftsvereinbarung gemeinsam 
entsprechend Artikel 4 Absatz 4 und mit 
den in Artikel 5 genannten Partnern. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog 
mit der Kommission ausgearbeitet.

Or. de

Änderungsantrag 561
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Partnerschaftsvereinbarung deckt 
alle Unterstützungsleistungen aus den 
GSR-Fonds im betreffenden Mitgliedstaat 
ab.

3. Die Partnerschaftsvereinbarung deckt 
alle Unterstützungsleistungen aus den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, im betreffenden 
Mitgliedstaat ab.

Or. en

Änderungsantrag 562
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vor ihrer Vorlage vor der Kommission 
wird die Partnerschaftsvereinbarung 
einer öffentlichen Anhörung unterzogen.

Or. en
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Änderungsantrag 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission binnen drei Monaten nach 
Annahme des Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens seine 
Partnerschaftsvereinbarung.

4. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission binnen sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung seine 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. en

Änderungsantrag 564
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission binnen drei Monaten nach 
Annahme des Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens seine Partnerschaftsvereinbarung.

4. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission binnen sechs Monaten nach 
Annahme des Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens seine Partnerschaftsvereinbarung.

Or. it

Änderungsantrag 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 13 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Auf den Vertrag der Gruppe von 
Mitgliedstaaten über die Gründung des 



PE491.052v01-00 60/179 AM\903901DE.doc

DE

makroregionalen Entwicklungsfonds 
beziehen sich die gleichen Bestimmungen 
wie für die Partnerschaftsvereinbarung.

Or. sk

Begründung

Abstimmung mit den genehmigten makroregionalen Strategien.

Änderungsantrag 566
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In der Partnerschaftsvereinbarung ist 
Folgendes enthalten:

Inhalte, die sowohl die 
Partnerschaftsvereinbarung als auch die 
operationellen Programme betreffen, sind 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit in die am besten 
geeignete Ebene aufzunehmen. In der 
Partnerschaftsvereinbarung ist Folgendes 
enthalten:

Or. en

Änderungsantrag 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Vorkehrungen, mit denen die 
Übereinstimmung mit der EU-Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum gewährleistet wird, 
darunter:

(a) Vorkehrungen zur Verringerung der 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und des 
Rückstands der am stärksten 
benachteiligten Gebiete, darunter:
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Or. en

Änderungsantrag 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen 
Aktionen, auf die länderspezifischen 
Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 2 
des Vertrags und auf die entsprechenden, 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele;

Or. fr

Änderungsantrag 569
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen Aktionen, 
auf die länderspezifischen Empfehlungen 
nach Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
und auf die entsprechenden, nach Artikel 
148 Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen;

i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen Aktionen, 
auf die länderspezifischen Empfehlungen 
nach Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
und auf die entsprechenden, nach Artikel 
148 Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen sowie nach Artikel 349 
des AEUV und den Ratsempfehlungen 
von 2011 für die Regionen in äußerster 
Randlage;
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Or. pt

Änderungsantrag 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen 
Aktionen, auf die länderspezifischen 
Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 2 
des Vertrags und auf die entsprechenden, 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

(i) eine Analyse der Unterschiede und der 
Erfordernisse einer nachhaltigen 
Entwicklung unter Bezugnahme auf die im 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
festgelegten thematischen Ziele, die in den 
Artikeln 6, 7 und 8 dieser Verordnung 
genannten bereichsübergreifenden 
Grundsätze und die Empfehlungen für 
Aktionen, unter Berücksichtigung der 
Ziele der jeweiligen länderspezifischen 
Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 2 
des Vertrags und der entsprechenden, nach 
Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

Or. en

Änderungsantrag 571
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen Aktionen, 
auf die länderspezifischen Empfehlungen 
nach Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
und auf die entsprechenden, nach Artikel 

i) eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse des 
Mitgliedstaats und der Regionen unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen Aktionen, 
auf die länderspezifischen Empfehlungen 
nach Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
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148 Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen;

und auf die entsprechenden, nach Artikel 
148 Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen;

Or. pt

Begründung

Es muss festgelegt werden, dass die Partnerschaftsvereinbarungen die 
Entwicklungserfordernisse des Landes und aller Regionen berücksichtigen müssen, so dass 
man weiß, wie sich die tatsächlichen Probleme individuell auf die einzelnen Regionen 
auswirken und wie die Strukturfonds zu ihrer Lösung beitragen können. Für eine bessere und 
effizientere Bereitstellung der Strukturfonds wäre die Durchführung einer verlässlichen 
Untersuchung jeder Region hilfreich.

Änderungsantrag 572
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen Aktionen, 
auf die länderspezifische Empfehlungen 
nach Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
und auf die entsprechenden, nach Artikel 
148 Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen;

eine Analyse der Unterschiede und 
Entwicklungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die im Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen festgelegten 
thematischen Ziele und zentralen Aktionen, 
auf die einschlägigen länderspezifische 
Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 2 
des Vertrags und auf die entsprechenden, 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

Or. en

Änderungsantrag 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, 
in der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
der GSR-Fonds-Mittel begründet werden;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 574
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, 
in der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
der GSR-Fonds-Mittel begründet werden;

entfällt

Or. fr

Begründung

Es ist nicht notwendig, dass die Elemente, die bereits im Rahmen der operationellen 
Programme angeführt oder verhandelt wurden, in der Partnerschaftsvereinbarung wieder 
aufgenommen werden. Diese Bestimmungen sind redundant und sorgen für keine 
Vereinfachung. Außerdem können die Mitgliedstaaten keine Verpflichtungen eingehen, die 
zuvor auf regionaler oder lokaler Ebene übernommen wurden.

Änderungsantrag 575
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, 
in der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
der GSR-Fonds-Mittel begründet werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 576
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, in 
der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
der GSR-Fonds-Mittel begründet werden;

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, in 
der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
der GSR-Fonds-Mittel begründet werden; 
die thematischen Ziele können sich von 
einer Region zur anderen unterscheiden; 
aus diesem Grund muss man, wenn die 
Ziele festgesetzt sind, die Bedürfnisse 
jeder einzelnen Region berücksichtigen;

Or. ro

Änderungsantrag 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, in 
der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, in 
der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
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der GSR-Fonds-Mittel begründet werden; der GSR-Fonds-Mittel begründet werden; 
die thematischen Zielsetzungen könnten 
sich von einer Region zur anderen 
unterscheiden, und sie ergeben sich aus 
den ermittelten Bedürfnissen jeder 
Region. 

Or. en

Änderungsantrag 578
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, 
in der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
der GSR-Fonds-Mittel begründet werden;

ii) eine zusammenfassende Analyse, in der 
die Auswahl der thematischen Ziele und 
die als Richtwert dienende Verteilung der 
GSR-Fonds-Mittel begründet werden;

Or. it

Begründung

Die Partnerschaftsvereinbarung muss ein Strategiepapier mit allgemeinen Regeln für das 
folgende Programm sein. Die Begründung für die Auswahl muss in den Programmen 
dargelegt werden und nicht vorher.

Änderungsantrag 579
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, in 
der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 

(ii) eine zusammenfassende Analyse der 
Ex-ante-Evaluierungen der Programme, in 
der die Auswahl der thematischen Ziele 
und die als Richtwert dienende Verteilung 
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der GSR-Fonds-Mittel begründet werden; der GSR-Fonds-Mittel begründet werden; 
solche thematischen Zielsetzungen 
können in jedem operationellen 
Programm unterschiedlich sein;

Or. en

Änderungsantrag 580
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung;

entfällt

Or. fr

Begründung

Es ist nicht notwendig, dass die Elemente, die bereits im Rahmen der operationellen 
Programme angeführt oder verhandelt wurden, in der Partnerschaftsvereinbarung wieder 
aufgenommen werden. Diese Bestimmungen sind redundant und sorgen nicht keine 
Vereinfachung. Außerdem können die Mitgliedstaaten keine Verpflichtungen eingehen, die 
zuvor auf regionaler oder lokaler Ebene übernommen wurden.

Änderungsantrag 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) die als Richtwert dienende Zuweisung (iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
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von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung;

von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
vorgesehenen Unterstützung für die Ziele 
in den Bereichen Klimaschutz und 
biologischer Vielfalt;

Or. en

Änderungsantrag 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung;

iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
für die Ziele im Rahmen der Bekämpfung 
des Klimawandels vorgesehenen 
Unterstützung;

Or. fr

Änderungsantrag 583
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung;

(iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
vorgesehenen Unterstützung für die Ziele 
in den Bereichen Klimaschutz und 
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biologischer Vielfalt;

Or. en

Änderungsantrag 584
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds sowie der 
als Richtwert dienende Gesamtbetrag der 
für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung;

(iv) die als Richtwert dienende Zuweisung 
von Mitteln durch die Europäische Union 
nach thematischem Ziel auf nationaler 
Ebene für jeden der GSR-Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iva) der potenzielle 
Unterstützungsbetrag, für ergänzende 
Aktivitäten, die nicht aus dem GSR-Fonds 
finanziert werden und speziell für eine 
solche Kooperation vorgesehen sind, wie 
zum Beispiel gemeinsame Finanzierung 
von integrierten Projekten in den 
Bereichen Klima- und Umweltschutz; für 
Partnerschaftsverträge, die sich 
thematisch mit den Zielsetzungen Klima- 
und Umweltschutz auseinandersetzen, 
sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
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dass Finanzierungsaktivitäten, die 
integrierte Projekte in diesen Bereichen 
ergänzen, vorrangig behandelt werden;

Or. en

Begründung

Gemäß LIFE sind „Integrierte Projekte“ ein Mainstreaming-Instrument für Klima- und 
Umweltschutz. Sie verfügen über das Potenzial, wesentlich zu einer wirkungsvollen 
Verwendung der Finanzmittel und zu einer kohärenten Umsetzung wichtiger 
Rechtsvorschriften im Bereich Umweltschutz beizutragen, sowie die für Klima- und 
Umweltschutz vorgesehene Aufnahmekapazität von Finanzmitteln gemäß der Kohäsions- und 
Agrarpolitik zu erhöhen. Um in der Praxis anwendbar zu sein, müssen potenzielle ergänzende 
Tätigkeiten mit den GSR-Fonds frühzeitig erkannt werden.

Änderungsantrag 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer v

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete;

(v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit;

Or. en

Begründung

Angleichung an die Änderung zu Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe aa (neu)

Änderungsantrag 587
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer v
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und von Strategien für die 
Meeresgebiete;

v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, unter 
Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und von Strategien für die 
Meeresgebiete;

Or. fr

Begründung

Es ist unentbehrlich, die makroregionalen Strategien in der Partnerschaftsvereinbarung zu 
berücksichtigen, um deren strategische Dimension zu stärken.

Änderungsantrag 588
Peter Simon

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer v

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete;

v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, unter 
Berücksichtigung makroregionaler und 
metropolitaner Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete, wenn 
Mitgliedstaaten und Regionen an solchen 
Strategien teilnehmen;

Or. de

Begründung

Dem beständig wachsenden Stellenwert von Metropolregionen als eine Städte-, Regionen und 
Länderübergreifende Form von Regionalentwicklung und territorialer Zusammenarbeit sollte 
auch Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer v

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und von Strategien für die 
Meeresgebiete;

v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien, Strategien der regionalen 
Integration für Regionen gemäß 
Artikel 349 und von Strategien für die 
Meeresgebiete, und zwar dort, wo die 
Mitgliedstaaten und die Regionen beteiligt 
sind oder sie solche Strategien definiert 
haben;

Or. fr

Änderungsantrag 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer v

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete;

(v) die wichtigsten prioritären Bereiche für 
eine Zusammenarbeit, unter 
Berücksichtigung makroregionaler 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete;

Or. en

Änderungsantrag 591
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer vii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

vii) eine Auflistung der EFRE-, ESF- und vii) eine Auflistung der EFRE-, ESF- und 
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KF-Programme, mit Ausnahme der 
Programme im Rahmen des Ziels 
"Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
und der ELER- und EMFF-Programme mit 
den jeweiligen als Richtwert dienenden 
Zuweisungen, aufgeschlüsselt nach GSR-
Fonds und nach Jahr;

KF-Programme und des Ziels 
"Europäische territoriale Zusammenarbeit", 
mit Ausnahme der ELER- und EMFF-
Programme, mit den jeweiligen als 
Richtwert dienenden Zuweisungen, 
aufgeschlüsselt nach GSR-Fonds und nach 
Jahr;

Or. fr

Änderungsantrag 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer vii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

viia) die Modalitäten der Koordinierung 
der Programme gemäß Artikel 14 
Buchstabe a Ziffer vii mit den 
Programmen im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“.

Or. fr

Begründung

Es ist notwendig, die Koordinierung der operationellen Programme im Rahmen der 
verschiedenen Ziele der Kohäsionspolitik mit den Programmen im Rahmen der europäischen 
territorialen Zusammenarbeit zu fördern, um die strategische Planung letzterer zu stärken.

Änderungsantrag 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Regelungen, um die Angleichung an 
makroregionale Strategien und Strategien 
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für die Meeresgebiete sicherzustellen, wo 
sich Mitgliedstaaten und Regionen an 
derartigen Strategien beteiligen, damit 
diesen Strategien ausreichende 
Fondsmittel zugeteilt werden, 

Or. en

Begründung

Die Fondsmittel sollten eng auf die makroregionalen Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass für diese Strategien ausreichende 
Fondsmittel zur Verfügung stehen. 

Änderungsantrag 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) ein integrierter Ansatz zur aus den 
GSR-Fonds unterstützten territorialen 
Entwicklung der Folgendes aufführt:

(b) ein integrierter Ansatz zur aus den 
GSR-Fonds unterstützten nachhaltigen 
territorialen Entwicklung der Folgendes 
aufführt:

Or. en

Änderungsantrag 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Mechanismen auf nationaler und 
regionaler Ebene, die die Koordination 
zwischen den GSR-Fonds sowie anderen 
nationalen und EU-

(i) die Mechanismen auf nationaler und 
regionaler Ebene, die die Koordination 
zwischen den GSR-Fonds sowie anderen 
nationalen und EU-
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Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen, insbesondere dort, wo 
die anderen nationalen und EU-
Finanzierungsinstrumente eine 
strukturierte Kooperation, wie das LIFE-
Programm, vorsehen;

Or. en

Begründung

Gemäß LIFE sind „Integrierte Projekte“ ein Mainstreaming-Instrument für Klima- und 
Umweltschutz. Sie verfügen über das Potenzial, wesentlich zu einer wirkungsvollen 
Verwendung der Finanzmittel und zu einer kohärenten Umsetzung wichtiger 
Rechtsvorschriften im Bereich Umweltschutz beizutragen, sowie die für Klima- und 
Umweltschutz vorgesehene Aufnahmekapazität von Finanzmitteln nach der Kohäsions- und 
Agrarpolitik zu erhöhen. Um in der Praxis anwendbar zu sein, müssen potenzielle ergänzende 
Aktivitäten mit den GSR-Fonds frühzeitig erkannt werden.

Änderungsantrag 596
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Mechanismen auf nationaler und 
regionaler Ebene, die die Koordination 
zwischen den GSR-Fonds sowie anderen 
nationalen und EU-
Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

i) die Mechanismen auf nationaler, 
multiregionaler und regionaler Ebene, die 
die Koordination zwischen den GSR-Fonds 
sowie anderen nationalen und EU-
Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 597
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Mechanismen auf nationaler und 
regionaler Ebene, die die Koordination 
zwischen den GSR-Fonds sowie anderen 
nationalen und EU-
Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

(i) die Mechanismen auf nationaler, 
multiregionaler und regionaler Ebene, die 
die Koordination zwischen den GSR-Fonds 
sowie anderen nationalen und EU-
Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 7 der EFRE-Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der durch die CPR 
abgedeckten Fonds für die territoriale 
Entwicklung von städtischen, stadtnahen, 
ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem Verzeichnis der Städte, die an dem 
im Artikel 7 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

Or. en

Begründung

Ein integrierter Ansatz zur territorialen Entwicklung, die von den durch CPR abgedeckten 
Fonds unterstützt wird, ist in stadtnahen Gebieten entscheidend, die mit dem Risiko 
konfrontiert sind, nicht auf die für städtische Gebiete verfügbaren Fonds und auch nicht auf 
die den ländlichen Gebieten zugeteilten Budgets zugreifen zu können. “Die neue städtische 
Realität ist durch stadtnahe Entwicklung gekennzeichnet. Es ist eindeutig, dass es sich bei der 
Stadtnähe nicht nur einen Zwischenbereich handelt, sondern eher um eine neue und 
eigenständige Art von multifunktionalem Territorium.
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Änderungsantrag 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der durch die CPR 
abgedeckten Fonds für die territoriale 
Entwicklung von städtischen, ländlichen, 
Küsten- und Fischwirtschaftsgebieten und 
Gebieten mit territorialen Besonderheiten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99, mit dem 
Verzeichnis an Kriterien für die 
Bestimmung von funktionalen städtischen 
Gebieten;

Or. en

Änderungsantrag 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem Verzeichnis der Städte, die an dem 
in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten-, Berg-, 
grenzüberschreitenden und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem Verzeichnis der Städte, die an dem 
in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
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teilnehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem Verzeichnis der Städte, die an dem 
in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, vorstädtischen, ländlichen, 
Küsten- und Fischwirtschaftsgebieten und 
Gebieten mit territorialen Besonderheiten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99 gegebenenfalls 
mit einem Verzeichnis der Kriterien für 
die Festlegung städtischer und 
vorstädtischer Gebiete;

Or. fr

Änderungsantrag 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
verschiedenen Arten von Gebieten, 
einschließlich städtischen, ländlichen, 
Küsten- und Fischwirtschaftsgebieten und 
Gebieten mit territorialen Besonderheiten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls 



AM\903901DE.doc 79/179 PE491.052v01-00

DE

Artikel 8 der EFRE-Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

mit einem Verzeichnis der Städte, die an 
dem in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

Or. en

Änderungsantrag 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die nachhaltige territoriale Entwicklung 
von städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99.

Or. en

Änderungsantrag 604
Rosa Estaràs Ferragut

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, randstädtischen, ländlichen, 
Küsten- und Fischwirtschaftsgebieten und 
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territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 7 der EFRE-Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

Gebieten mit territorialen Besonderheiten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls 
mit einem Orientierungsverzeichnis der 
Städte, die an dem in Artikel 7 der EFRE-
Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen 
können;

Or. es

Änderungsantrag 605
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz auf der entsprechenden 
territorialen Ebene bei der Nutzung der 
GSR-Fonds für die territoriale Entwicklung 
von städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, wie 
Gebirgszügen, Inseln oder Gebieten mit 
einer sehr geringen Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99.

Or. en

Änderungsantrag 606
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
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die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten-, Berg- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

Or. de

Begründung

Berggebiete stehen naturbedingt vor speziellen Herausforderungen. Sie haben mit 
mannigfaltigen Problemen, wie beispielsweise Abwanderung und wirtschaftliche 
Benachteiligung, zu kämpfen. Eine gesonderte Erwähnung dieser Regionen ist daher 
wünschenswert.

Änderungsantrag 607
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz auf der entsprechenden 
territorialen Ebene bei der Nutzung der 
GSR-Fonds für die territoriale Entwicklung 
von städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, wie 
Gebirgszügen, Inseln oder Gebieten mit 
einer sehr geringen Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99.

Or. en
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Änderungsantrag 608
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem Verzeichnis der Städte, die an dem 
in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz auf der geeigneten territorialen 
Ebene bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten wie 
Gebirgsmassive, Inseln oder Gebiete mit 
sehr geringer Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99;

Or. fr

Änderungsantrag 609
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem Verzeichnis der Städte, die an dem 
in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten Stadtentwicklungsforum 
teilnehmen;

ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, vorstädtischen, ländlichen, 
Küsten- und Fischwirtschaftsgebieten und 
Gebieten mit territorialen Besonderheiten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen 
für Artikel 28, 29 und 99;

Or. fr
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Begründung

Ein integrierter Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds ist ebenfalls für die vorstädtischen 
Gebiete von grundlegender Bedeutung, auf die Gefahr hin, dass diesen nicht nur die Fonds 
für ländliche Gebiete entzogen werden, sondern zudem die den Städten zugutekommenden 
Mittel, auch wenn die vorstädtischen Gebiete in der EU immer zahlreicher werden.

Änderungsantrag 610
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für Artikel 
28, 29 und 99, gegebenenfalls mit einem 
Verzeichnis der Städte, die an dem in 
Artikel 8 der EFRE-Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

(ii) die Vorkehrungen für einen integrierten 
Ansatz bei der Nutzung der GSR-Fonds für 
die territoriale Entwicklung von 
städtischen, ländlichen, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebieten und Gebieten mit 
territorialen Besonderheiten, insbesondere 
Durchführungsvorkehrungen für 
Artikel 28, 29 und 99, gegebenenfalls mit 
einem indikativen Verzeichnis der Städte, 
die an dem in Artikel 8 der EFRE-
Verordnung genannten 
Stadtentwicklungsforum teilnehmen;

Or. en

Änderungsantrag 611
Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iia) die wichtigsten vorrangigen 
Regionen für die Kooperation, die 
gegebenenfalls die makroregionalen 
Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete berücksichtigen;
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Or. en

Änderungsantrag 612
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

(c) eine integrierte Strategie für die 
regionalen demographischen 
Herausforderungen sowie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

Or. de

Änderungsantrag 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen, mit 
besonderem Augenmerk auf 
marginalisierten Gemeinschaften, und der 
von demografischen Herausforderungen 
betroffenen geografischen Gebieten, 
gegebenenfalls einschließlich der als 
Richtwert dienenden Mittelverteilung für 
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die entsprechenden GSR-Fonds;

Or. fr

Änderungsantrag 614
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der am stärksten von 
schweren und dauerhaften natürlichen 
oder demografischen Nachteilen 
betroffenen geografischen Gebiete gemäß 
Artikel 174 des Vertrags oder der am 
stärksten von Diskriminierung oder 
Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen mit 
besonderem Augenmerk auf 
marginalisierten Gemeinschaften, 
gegebenenfalls einschließlich der als 
Richtwert dienenden Mittelverteilung für 
die entsprechenden GSR-Fonds;

Or. fr

Änderungsantrag 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 

(c) eine integrierte nachhaltige Strategie 
für besondere Bedürfnisse der ärmsten 
geografischen Gebiete oder der am 
stärksten von Diskriminierung oder 
sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Zielgruppen mit besonderem Augenmerk 
auf marginalisierten Gemeinschaften, 
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einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

gegebenenfalls einschließlich der als 
Richtwert dienenden Mittelverteilung für 
die entsprechenden GSR-Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds; 

c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften und die Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich der als 
Richtwert dienenden Mittelverteilung für 
die entsprechenden GSR-Fonds; 

Or. xm

Begründung

Die Einbeziehung von Frauen und Menschen mit Behinderungen unterstreicht die Aussage 
dieses Absatzes, ist aber nach wie vor im Einklang mit anderen Bestimmungen der 
Verordnung. „Gegebenenfalls“ ist verwirrend und sollte gestrichen werden, da es auf 
nationaler Ebene zu Fehlinterpretationen führen könnte. Richtwerte für die Mittelverteilung 
sind wichtig für die Überwachung der Investitionen und ihrer Auswirkungen auf die 
spezifischen Zielgruppen.

Änderungsantrag 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften und Personen mit 
Behinderungen, einschließlich der als 
Richtwert dienenden Mittelverteilung für 
die entsprechenden GSR-Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 618
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der am stärksten von 
schweren und dauerhaften natürlichen 
und demografischen Nachteilen, wie in 
Artikel 174 des Vertrags berücksichtigt 
und von Armut betroffenen geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften , gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 619
Mojca Kleva
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf Frauen, marginalisierte 
Gemeinschaften und Personen mit 
Behinderungen, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
durch die CPR abgedeckten Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der ärmsten geografischen 
Gebiete oder der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

(c) eine integrierte Strategie für besondere 
Bedürfnisse der am stärksten von 
natürlichen und demografischen 
schweren und dauerhaften Nachteilen 
gemäß Artikel 174 des Vertrages oder von 
Armut der am stärksten von 
Diskriminierung oder Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten 
Gemeinschaften betroffenen 
geografischen Gebiete, gegebenenfalls 
einschließlich der als Richtwert dienenden 
Mittelverteilung für die entsprechenden 
GSR-Fonds;

Or. en
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Begründung

Alle europäischen Regionen werden künftig in die Umsetzung der EU-Strategien 
eingebunden werden.

Änderungsantrag 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) eine integrierte Strategie zur 
Infrastrukturentwicklung der Regionen, 
insbesondere im Hinblick auf die 
integrierte Nutzung der GSR-Fonds, der 
Fazilität „Connecting Europe“ und der 
TEN - Fonds, mit besonderem 
Augenmerk auf grenzübergreifende 
Verbindungen und regionale Anschlüsse 
an transnationale Verkehrsachsen;

Or. de

Änderungsantrag 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) die Art und Weise, wie der GSR-
Fonds zur Umsetzung integrierter 
nationaler Strategien zur Bekämpfung 
der Armut beitragen wird, wie sie in den 
Nationalen Reformprogrammen zur 
Förderung der Eingliederung aller 
Gruppen, die von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind, 
genau dargelegt sind und gestützt auf 
nationale Sozialberichte;
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Or. en

Änderungsantrag 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) eine konsolidierte Tabelle mit den in 
den Programmen für den Leistungsrahmen 
aus Artikel 19 Absatz 1 festgelegten 
Etappenzielen und Zielsetzungen sowie die 
Methodik und der Mechanismus zur 
Sicherung der Übereinstimmung in den 
verschiedenen Programmen und GSR-
Fonds;

(i) eine konsolidierte Tabelle mit den in 
den Programmen für den Leistungsrahmen 
aus Artikel 19 Absatz 1 festgelegten 
messbaren qualitativen und quantitativen 
Etappenzielen und Zielsetzungen sowie die 
Methodik und der Mechanismus zur 
Sicherung der Übereinstimmung in den 
verschiedenen Programmen und GSR-
Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 624
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) eine konsolidierte Tabelle mit den in 
den Programmen für den 
Leistungsrahmen aus Artikel 19 Absatz 1 
festgelegten Etappenzielen und 
Zielsetzungen sowie die Methodik und der 
Mechanismus zur Sicherung der 
Übereinstimmung in den verschiedenen 
Programmen und GSR-Fonds;

(i) eine konsolidierte Tabelle mit den in 
den Programmen festgelegten 
Etappenzielen und Zielsetzungen sowie die 
Methodik und der Mechanismus zur 
Sicherung der Übereinstimmung in den 
verschiedenen Programmen und GSR-
Fonds;

Or. en
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Änderungsantrag 625
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) eine Zusammenfassung der Bewertung 
hinsichtlich der Einhaltung der Ex-ante-
Konditionalitäten und der auf nationaler 
und regionaler Ebene zu ergreifender 
Maßnahmen sowie ein Zeitplan für deren 
Umsetzung, wenn die Ex-ante-
Konditionalitäten nicht erfüllt sind;

ii) eine Zusammenfassung der Bewertung 
hinsichtlich der Einhaltung der auf 
nationaler Ebene relevanten Ex-ante-
Konditionalitäten und der zu ergreifenden 
Maßnahmen, die Angabe der zuständigen 
Stellen sowie der Zeitplan für die 
Umsetzung, wenn die Ex-ante-
Konditionalitäten nicht erfüllt sind;

Or. xm

Begründung

Die von den Mitgliedstaaten verlangten Voraussetzungen müssen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und nicht der einer einzelnen Region verifiziert und sichergestellt werden 
(wenn das Programm regionalisiert ist).

Änderungsantrag 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) eine Zusammenfassung der Bewertung 
hinsichtlich der Einhaltung der Ex-ante-
Konditionalitäten und der auf nationaler 
und regionaler Ebene zu ergreifenden 
Maßnahmen sowie ein Zeitplan für deren 
Umsetzung, wenn die Ex-ante-
Konditionalitäten nicht erfüllt sind;

ii) eine Zusammenfassung der Bewertung 
hinsichtlich der Einhaltung der Ex-ante-
Konditionalitäten und der auf 
europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene zu ergreifenden Maßnahmen sowie 
ein Zeitplan für deren Umsetzung, wenn 
die Ex-ante-Konditionalitäten nicht erfüllt 
sind;

Or. de
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Änderungsantrag 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii a) Maßnahmen zur effizienten Vergabe 
der Mittel unter Berücksichtigung von 
Wettbewerbsverfahren;

Or. de

Änderungsantrag 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) die Maßnahmen zur Einbindung der 
Partner und ihre Rolle bei der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts, wie in Artikel 46 
dieser Verordnung festgelegt;

(iv) die Maßnahmen zur Umsetzung der 
Mehrebenen-Governance und der 
Einbindung der Partner gemäß Artikel 5 
und die Rolle der Partner bei der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts, wie in Artikel 46 
dieser Verordnung festgelegt und bei der 
Vorbereitung, Umsetzung, Evaluierung 
und Überwachung der Programme, in 
Einklang mit dem Europäischen 
Verhaltenskodex, einschließlich einer 
Liste der eingebundenen Partner, der 
Beschreibung der Art und Weise ihrer 
Auswahl und ihrer Verantwortlichkeiten, 
sowie ihrer Ansichten zum Inhalt der 
Partnerschaftsvereinbarung und zur 
Umsetzung des Partnerschaftsprinzips;

Or. en
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Änderungsantrag 629
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) die Maßnahmen zur Einbindung der 
Partner und ihre Rolle bei der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts, wie in Artikel 46 
dieser Verordnung festgelegt;

(iv) eine als Richtwert dienende Liste der 
Partner und die von dem Mitgliedstaat 
und den zuständigen regionalen und 
lokalen Behörden ergriffenen 
Maßnahmen in Einklang mit Artikel 4 
Absatz 4 und Artikel 5 zur Einbindung 
dieser Partner und ihre Rolle bei der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts gemäß Artikel 46 
dieser Verordnung festgelegt;

Or. en

Änderungsantrag 630
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) die Maßnahmen zur Einbindung der 
Partner und ihre Rolle bei der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts, wie in Artikel 46 
dieser Verordnung festgelegt;

(iv) die Maßnahmen zur Einbindung der 
entsprechenden Partner und ihre Rolle bei 
der Ausarbeitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts, wie in Artikel 46 
dieser Verordnung festgelegt;

Or. en

Änderungsantrag 631
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv a (neu)



PE491.052v01-00 94/179 AM\903901DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iva) die territoriale Analyse der 
effizientesten funktionalen Gebietsgröße 
(Gebirgszug, Talkessel, Senke, 
interkommunales Gebiet usw.) zur 
Erreichung der gesetzten Ziele auch über 
multiregionale Programme;

Or. en

Änderungsantrag 632
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iva) eine territoriale Analyse auf der 
geografischen Ebene, die für den 
funktionellen Bereich zutreffend ist 
(Bergmassiv, Meeresgebiet, Tal, 
Gemeindeverband usw.), der zur 
Erlangung der einschließlich im Rahmen 
der multiregionalen Programme 
angestrebten Ziele am wirksamsten ist;

Or. fr

Änderungsantrag 633
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iva) Die Einführung von obligatorischen 
Schulungen für Projekt- und 
Programmverwaltung sowohl für 
Personal in den Verwaltungsbehörden 
wie auch in den zwischengeschalteten 
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Stellen, falls eine Ex-ante-Evaluierung 
Mängel in ihren Projekt- und 
Programmverwaltungskapazitäten 
aufdecken;

Or. en

Änderungsantrag 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iva) eine Feststellung der rechtlichen 
und administrativen Barrieren für die 
Umsetzung der Partnerschaft auf 
nationaler Ebene und zur Beseitigung 
dieser Hindernisse vorgesehene 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 635
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iva) die territoriale Analyse der 
effizientesten funktionalen Gebietsgröße 
(Gebirgszug, Talkessel, Senke, 
interkommunales Gebiet usw.) zur 
Erreichung der gesetzten Ziele auch über 
multiregionale Programme;

Or. en
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Änderungsantrag 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ivb) Angaben zu den einschlägigen 
vorhandenen Strukturen 
nationaler/regionaler/lokaler 
Partnerschaft und der Mehrebenen-
Governance und Möglichkeiten für ihre 
Berücksichtigung;

Or. en

Änderungsantrag 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) eine Bewertung, ob Bedarf zur 
Stärkung der administrativen 
Leistungsfähigkeit der Behörden und – 
gegebenenfalls – Empfänger besteht, 
sowie zu diesem Zweck zu ergreifende 
Maßnahmen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 638
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) eine Bewertung, ob Bedarf zur entfällt
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Stärkung der administrativen 
Leistungsfähigkeit der Behörden und – 
gegebenenfalls – Empfänger besteht, 
sowie zu diesem Zweck zu ergreifende 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) eine Bewertung, ob Bedarf zur Stärkung 
der administrativen Leistungsfähigkeit der 
Behörden und – gegebenenfalls – 
Empfänger besteht, sowie zu diesem 
Zweck zu ergreifende Maßnahmen;

(i) eine Bewertung, ob Bedarf zur Stärkung 
der administrativen Leistungsfähigkeit der 
Behörden, Empfänger und Partner gemäß 
Artikel 5 dieser Verordnung besteht, 
sowie zu diesem Zweck zu ergreifende 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 640
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) eine Zusammenfassung der geplanten 
Maßnahmen und der entsprechenden 
Ziele in den Programmen, um den 
Verwaltungsaufwand für die Empfänger 
zu verringern;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) eine Bewertung der bestehenden 
Systeme für den elektronischen 
Datenaustausch sowie die geplanten 
Maßnahmen, mit denen ermöglicht werden 
soll, dass der gesamte 
Informationsaustausch zwischen den 
Empfängern und den für die Verwaltung 
und Kontrolle der Programme zuständigen 
Behörden ausschließlich auf 
elektronischem Wege erfolgt.

iii) eine Bewertung der bestehenden 
Systeme für den elektronischen 
Datenaustausch sowie die geplanten 
Maßnahmen, mit denen ermöglicht werden 
soll, dass der gesamte 
Informationsaustausch zwischen den 
Empfängern und den für die Verwaltung 
und Kontrolle der Programme zuständigen 
Behörden bevorzugt auf elektronischem 
Wege erfolgt.

Or. es

Änderungsantrag 642
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iiia) Eine Ex-ante-Evaluierung der 
Projekt- und 
Programmverwaltungskapazitäten der 
Personalabteilungen in den nationalen, 
regionalen und lokalen Regierungen, die 
Verpflichtungspartei der 
Partnerschaftsvereinbarungen zur 
Feststellung einer etwaigen Mangellage 
ihrer administrativen Leistungsfähigkeit.

Or. en

Änderungsantrag 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der 
Partnerschaftsvereinbarung mit dieser 
Verordnung, mit dem Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und der 
gemäß Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen unter 
Berücksichtigung der Ex-ante-
Evaluierungen der Programme und bringt 
ihre Anmerkungen binnen drei Monaten 
nach dem Datum der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen alle erforderlichen 
zusätzlichen Informationen zur Verfügung 
und überarbeiten gegebenenfalls die 
Partnerschaftsvereinbarung.

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der 
Partnerschaftsvereinbarung mit dieser 
Verordnung und den nationalen 
Reformprogrammen unter 
Berücksichtigung der Ex-ante-
Evaluierungen der Programme und bringt 
ihre Anmerkungen binnen drei Monaten 
nach dem Datum der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen alle erforderlichen 
zusätzlichen Informationen zur Verfügung 
und überarbeiten gegebenenfalls die 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. es

Begründung

Die Verweise auf die länderspezifischen Empfehlungen werden gestrichen, da die 
Kohäsionspolitik sonst an eine Reihe von Zielen gebunden würde, die über die eigentlichen 
Ziele dieser Strategie hinausgehen.

Änderungsantrag 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der 
Partnerschaftsvereinbarung mit dieser 
Verordnung, mit dem Gemeinsamen 

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der 
Partnerschaftsvereinbarung mit dieser 
Verordnung, mit dem Gemeinsamen 
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Strategischen Rahmen, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und der 
gemäß Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen unter 
Berücksichtigung der Ex-ante-
Evaluierungen der Programme und bringt 
ihre Anmerkungen binnen drei Monaten 
nach dem Datum der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen alle erforderlichen 
zusätzlichen Informationen zur Verfügung 
und überarbeiten gegebenenfalls die 
Partnerschaftsvereinbarung.

Strategischen Rahmen, unter 
Berücksichtigung der Ex-ante-
Evaluierungen der Programme und bringt 
ihre Anmerkungen binnen drei Monaten 
nach dem Datum der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen alle erforderlichen 
zusätzlichen Informationen zur Verfügung 
und überarbeiten gegebenenfalls die 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. fr

Änderungsantrag 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission nimmt spätestens 
sechs Monate nach der Einreichung durch 
den Mitgliedstaat mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
zur Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung an, 
vorausgesetzt, den Anmerkungen der 
Kommission wurde in zufriedenstellender 
Weise Rechnung getragen. Die 
Partnerschaftsvereinbarung tritt frühestens 
am 1. Januar 2014 in Kraft.

2. Die Kommission nimmt spätestens 
sechs Monate nach der Einreichung durch 
den Mitgliedstaat mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
zur Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung an, 
vorausgesetzt, den Anmerkungen der 
Kommission wurde in zufriedenstellender 
Weise Rechnung getragen. Mit der 
Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung 
berücksichtigt die Kommission die 
wirksamere Beteiligung der regionalen 
Gebietskörperschaften, die aufgerufen 
sind, die Partnerschaftsvereinbarung 
gemäß dem institutionellen System jedes 
einzelnen Mitgliedstaats zu schließen. Die 
Partnerschaftsvereinbarung tritt frühestens 
am 1. Januar 2014 in Kraft.
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Or. it

Begründung

Die regionalen und lokalen Behörden müssen an der Partnerschaft in gleichem Maße wie die 
Mitgliedstaaten beteiligt werden.

Änderungsantrag 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 15 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Schlägt der Mitgliedstaat eine Änderung 
an der Partnerschaftsvereinbarung vor, so 
nimmt die Kommission im Einklang mit 
Absatz 1 eine Bewertung vor und erlässt 
gegebenenfalls mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
zur Genehmigung der Änderung.

3. Schlägt der Mitgliedstaat eine Änderung 
an der Partnerschaftsvereinbarung vor, so 
nimmt die Kommission im Einklang mit 
Absatz 1 eine Bewertung vor und erlässt 
gegebenenfalls mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
zur Genehmigung der Änderung innerhalb 
von drei Monaten nach seiner 
Einreichung durch den Mitgliedstaat.

Or. en

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte die angemessene normative Bestimmtheit eingeräumt werden, um 
Verwirrung zwischen dem Original und der geänderten Partnerschaftsvereinbarung zu 
vermeiden.

Änderungsantrag 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Schlägt der Mitgliedstaat eine Änderung 3. Schlägt der Mitgliedstaat eine Änderung 
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an der Partnerschaftsvereinbarung vor, so 
nimmt die Kommission im Einklang mit 
Absatz 1 eine Bewertung vor und erlässt 
gegebenenfalls mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
zur Genehmigung der Änderung.

an der Partnerschaftsvereinbarung vor, so 
vergewissert sich die Kommission, dass 
diese Änderung gemäß Artikel 4 Absatz 4 
in Abstimmung mit den regionalen und 
lokalen Behörden vorgeschlagen wurde, 
nimmt im Einklang mit Absatz 1 eine 
Bewertung vor und erlässt gegebenenfalls 
mittels Durchführungsrechtsakten einen 
Beschluss zur Genehmigung der Änderung.

Or. fr

Änderungsantrag 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 15 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Erfährt ein Mitgliedstaat 
vorübergehende 
Haushaltsschwierigkeiten oder einen 
schwerwiegenden Wirtschaftsabschwung, 
kann die Kommission den betreffenden 
Mitgliedstaat dazu auffordern, zu 
bewerten, ob eine Überarbeitung seiner 
Partnerschaftsvereinbarung und 
Unterbreitung von Änderungsvorschlägen 
angemessen und notwendig ist für die 
Erreichung der Ziele und Vorgaben der 
EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
und die fondsspezifischen Aufträge 
entsprechend ihrer im Vertrag 
festgelegten Ziele.

Or. en

Änderungsantrag 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags 
ermittelten Herausforderungen, die im 
Rahmen der nationalen 
Reformprogramme und anderer 
Strategien auf nationaler und regionaler 
Ebene umgesetzt werden, aufgreifen.

Or. en

Änderungsantrag 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
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berücksichtigen. berücksichtigen.

Die Verwaltungsbehörden wählen in 
Übereinstimmig mit dem 
Subsidiaritätsprinzip eigenverantwortlich 
die thematischen Ziele und vorrangigen 
Investitionen, die schwerpunktmäßig 
durch die Europäische Union unterstützt 
werden sollen.

Or. it

Begründung

Die Wahl der Ziele und Prioritäten muss aufgrund der lokalen Differenzierung der Ziele der 
der Europa-20-Strategie den Verwaltungsbehörden überlassen werden.

Änderungsantrag 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum und unter 
Minimierung künftiger externer Kosten 
für die europäische Gesellschaft den 
größten Mehrwert bieten, die in den 
entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 2 
des Vertrags und den entsprechenden 
gemäß Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen 
ermittelten Herausforderungen aufgreifen, 
und dabei nationale und regionale 
Bedürfnisse und die horizontalen 
Grundsätze berücksichtigen.

Or. en
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Änderungsantrag 652
María Irigoyen Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 
4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 
4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen. Die 
thematische Konzentration muss jedoch 
flexibel sein, um die Interventionsziele der 
Fonds an die spezifischen Bedürfnisse 
und Besonderheiten der einzelnen 
Mitgliedstaaten und Regionen anpassen 
zu können.

Or. es

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Konzentration muss durch Flexibilität zur 
Anpassung der Fondsinterventionen an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Staaten 
und Länder begleitet werden, um eine bessere Wirksamkeit der Mittel zu gewährleisten.

Änderungsantrag 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 
4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen 
ermittelten Herausforderungen aufgreifen 
und nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Or. es

Änderungsantrag 654
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen und in völliger 
Übereinstimmung mit den regionalen 
Behörden, konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.
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Or. it

Änderungsantrag 655
Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den nationalen 
Reformprogrammen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und dabei in 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
nationale wie regionale Bedürfnisse im 
Hinblick auf die Wahl der thematischen 
Ziele und der entsprechenden 
Investitionsschwerpunkte berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
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Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und 
den
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und 
den
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale, makroregionale und regionale 
Bedürfnisse berücksichtigen.

Or. sk

Begründung

Abstimmung mit den genehmigten makroregionalen Strategien.

Änderungsantrag 657
Jan Březina

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Maßnahmen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
Ratsempfehlungen ermittelten 
Herausforderungen aufgreifen und 
nationale wie regionale Bedürfnisse 
berücksichtigen.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen konzentrieren die 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf 
Interventionen, die in Bezug auf die EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum den größten 
Mehrwert bieten, durch die wirksame 
Nutzung des spezifischen territorialen 
Potenzials unter Berücksichtigung der 
nationalen und regionalen Bedürfnisse, 
des strategischen Rahmens der 
Gemeinschaft, der Herausforderungen, die 
in den entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
EU, welche auf nationaler und regionaler 
Ebene durch die Nationalen 
Reformprogramme und andere Strategien 
umgesetzt werden, und den entsprechenden 
gemäß Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der EU 
angenommenen Ratsempfehlungen 
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ermittelt werden.

Or. en

Begründung

Bezugsgrundlage für die Programmplanungsdokumente sollten nationale Reformprogramme 
und nicht länderspezifische Empfehlungen sein.

Änderungsantrag 658
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 17 entfällt
Ex-ante-Konditionalitäten
1. Für jeden GSR-Fonds werden in den 
fondsspezifischen Regelungen Ex-ante-
Konditionalitäten definiert.
2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
erfüllt sind.
3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, 
so legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst 
die Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens zwei Jahre nach der Annahme 
der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2016 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.
4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
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die Umsetzung dar.
5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.
6. Absätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung auf Programme im Rahmen 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“.

Or. en

Änderungsantrag 659
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für jeden GSR-Fonds werden in den 
fondsspezifischen Regelungen Ex-ante-
Konditionalitäten definiert.

1. Für jeden GSR-Fonds werden in den 
fondsspezifischen Regelungen Ex-ante-
Konditionalitäten definiert, die einen 
engen inhaltlichen Bezug zu den GSR-
Fonds und ihrer effizienten Umsetzung 
aufweisen.

Or. de
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Änderungsantrag 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für jeden GSR-Fonds werden in den 
fondsspezifischen Regelungen Ex-ante-
Konditionalitäten definiert. 

1. Die Ex-ante-Konditionalitäten sind eine 
notwendige Vorbedingung und müssen 
eine direkte Beziehung zu und 
Auswirkung auf die Wirksamkeit und 
Effizienz der unterstützten spezifischen 
Maßnahmen in einem bestimmten 
Mitgliedstaat zum Erreichen eines 
vorrangigen Ziels der Union haben. Die 
Ex-ante-Konditionalitäten dürfen nicht 
als Werkzeuge zur Verfolgung von Zielen 
eingesetzt werden, die von dieser Strategie 
abweichen. Für jeden GSR-Fonds werden 
in den fondsspezifischen Regelungen Ex-
ante-Konditionalitäten definiert, sofern 
diese für eine Verbesserung der 
Wirksamkeit und Effizienz notwendig 
sind.

Or. es

Änderungsantrag 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind.

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind. Die Ex-ante-Konditionalitäten 
werden nur insoweit angewendet, als sie 
direkt mit der Durchführung der Fonds in 
Verbindung stehen. 

Or. fr
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Begründung

Die Ex-ante-Konditionalitäten ermöglichen eine größere Wirksamkeit und Abrufung der 
Fonds. Sie dürfen jedoch nicht zu einer zunehmenden Komplizierung für Mitgliedstaaten und 
Verwaltungsbehörden führen. Sie sollten daher direkt mit den Investitionen der 
Kohäsionspolitik verbunden sein.

Änderungsantrag 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind.

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die in 
den entsprechenden fondsspezifischen 
Regelungen festgelegten Ex-ante-
Konditionalitäten für die spezifischen 
Ziele im Rahmen der Prioritäten ihrer 
Programme gelten und ob die geltenden 
Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt sind. Die 
Bewertung ist auf die in den 
fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten Kriterien zu beschränken und 
sollte in einem angemessenen Verhältnis 
zur Höhe der zugewiesenen Mittel stehen.

Or. en

Änderungsantrag 663
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind.

2. Die Mitgliedstaaten bewerten in 
Abstimmung mit ihren jeweiligen 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, ob die geltenden 
Ex-ante-Konditionalitäten unter 
Berücksichtigung der Aufteilung der 
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Befugnisse zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen erfüllt sind.

Or. fr

Begründung

Es ist unentbehrlich, dass die Kommission den institutionellen Zusammenhang jedes 
Mitgliedstaates sowie die Art und Weise der Aufteilung der Befugnisse berücksichtigt. In der 
Tat ist es nicht vorstellbar, dass ein Mitgliedstaat Verpflichtungen übernimmt, die von den 
Befugnissen der regionalen und lokalen Behörden abhängig sind und umgekehrt.

Änderungsantrag 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind.

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind. Die Bewertung erfolgt anhand einer 
gemeinsamen Methode unter 
Einbeziehung der in Artikel 5 dieser 
Verordnung genannten Partner.

Or. en

Änderungsantrag 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind. 

2. Die Mitgliedstaaten bewerten innerhalb 
ihres institutionellen und rechtlichen 
Rahmens, ob die in den fondsspezifischen 
Regelungen der 
Partnerschaftsvereinbarung oder des 
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Programms festgelegten Ex-ante-
Konditionalitäten für die in die 
Programmprioritäten aufgenommenen 
konkreten Maßnahmen gelten, und ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
eingehalten werden oder nicht.

Or. es

Änderungsantrag 666
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt 
sind

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die, 
wenn geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
erfüllt sind, weil sie direkt mit einem 
thematischen/vorrangigen Ziel der 
Partnerschaftsvereinbarung/des 
Programms verknüpft sind

Or. it

Änderungsantrag 667
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst die 
Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens zwei Jahre nach der Annahme 

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst die 
Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens drei Jahre nach der Annahme 
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der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2016 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2016 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Or. fr

Änderungsantrag 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst die 
Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens zwei Jahre nach der Annahme 
der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2016 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst die 
Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen.

Or. en

Änderungsantrag 669
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
erfüllt sind.

2. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
hinsichtlich der Kompetenzverteilung 
zwischen den verschiedenen 
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Verwaltungsebenen erfüllt sind.

Or. pt

Änderungsantrag 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst die 
Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens zwei Jahre nach der Annahme 
der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2016 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst die 
Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens drei Jahre nach der Annahme 
der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2017 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Or. es

Begründung

Es wird davon ausgegangen, dass die Erfüllung bestimmter Konditionalitäten nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der die Programme durchführenden regionalen oder lokalen Behörden 
fällt. Daher muss die Frist verlängert werden, um die Erfüllung der Konditionalitäten 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sind Ex-ante-Konditionalitäten am Tag 
der Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt, so 
legen die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung kurzgefasst 
die Maßnahmen, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene ergriffen werden sollen, 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung vor, 
damit die Erfüllung der Bedingungen bis 
spätestens drei Jahre nach der Annahme 
der Partnerschaftsvereinbarung oder bis 
zum 31. Dezember 2016 gewährleistet 
wird, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

3. In den Programmen müssen die 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
angegeben werden, die am Tag der 
Übermittlung der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt 
werden. Die Mitgliedstaaten legen bis zum 
31. Dezember 2016 einen Bericht über 
den Erfüllungsstand vor.

Or. es

Änderungsantrag 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

4. In den Programmen müssen die 
innerhalb der festgelegten Fristen 
durchzuführenden Maßnahmen zur 
Erfüllung der für die in den 
Programmprioritäten enthaltenen 
spezifischen Maßnahmen geltenden Ex-
ante-Konditionalitäten beschrieben 
werden, die am Tag der Übermittlung des 
Programms nicht erfüllt waren.

Or. es

Änderungsantrag 674
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen die Maßnahmen 
zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

Or. fr

Änderungsantrag 675
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

4. Die Mitgliedstaaten legen auf der 
geeigneten Gebietsebene unter Beachtung 
des entsprechenden institutionellen, 
rechtlichen und finanziellen Rahmens in 
den jeweiligen Programmen detailliert die 
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Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

Or. pt

Änderungsantrag 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar.

4. Die Mitgliedstaaten legen in den 
jeweiligen Programmen detailliert die 
Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten sowie den Zeitplan für 
die Umsetzung dar. Im Hinblick auf die 
Umsetzung von Plänen und Strategien 
gemäß der thematischen Ziele 4, 5 und 6 
prüfen die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit integrierter Projekte im 
Bereich Klima- und Umweltschutz als 
potenzielles Modell für eine wirksame, 
kohärente und gut abgestimmte 
Umsetzung.

Or. en

Begründung

Ex-ante-Konditionalitäten sind ein entscheidendes Instrument zur Gewährleistung der 
wirksamen Nutzung der Finanzmittel. Die gewaltigen Vorteile beispielsweise der Umsetzung 
der abfallrechtlichen Vorschriften werden auf zusätzlich 400.000 Arbeitsstellen geschätzt bei 
Einsparungen von 72 Mrd. EUR. Die integrierten Projekte LIFE können in diesem 
Zusammenhang äußerst nützlich sein. Sie haben Modellcharakter und wurden zum Aufbau 
einer konstruktiven, dauerhaften Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Verwaltungsbereichen sowie zur Kanalisierung der Ausgaben auf die wichtigsten 
Umsetzungsprobleme entworfen.
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Änderungsantrag 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission. Auf 
Mitgliedstaaten, die von finanziellen 
Schwierigkeiten bedroht oder betroffen 
sind, findet Artikel 22 Absatz 2a (Antrag 
auf Sonderprogramm unter Verwaltung 
der Kommission) Anwendung.

Or. de

Änderungsantrag 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 

5. Die Kommission bewertet die über die 
Anwendbarkeit und die Erfüllung der 
entsprechenden Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
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Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Diese Bewertung beschränkt 
sich auf die in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegten Kriterien, steht 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
Höhe der zugewiesenen Mittel und 
berührt nicht die nationalen und 
regionalen Zuständigkeiten zur 
Festlegung der spezifischen und 
geeigneten Maßnahmen, einschließlich 
der Inhalte der Strategien. Sollten sich die 
Kommission und ein Mitgliedstaat 
hinsichtlich der Anwendbarkeit einer Ex-
ante-Konditionalität auf das spezifische 
Ziel der Prioritäten eines Programms oder 
deren Erfüllung nicht einig sein, so weist 
die Kommission sowohl die 
Anwendbarkeit gemäß Artikel 2 als auch 
die Nichterfüllung nach. Die Kommission 
kann sich bei der Genehmigung eines 
Programms dazu entschließen, 
Zwischenzahlungen an die entsprechende 
Prioritätsachse des Programms bis zum 
zufriedenstellenden Abschluss der 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalitäten teilweise oder 
vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Verpflichtungen durch die Kommission.

Or. it

Änderungsantrag 680
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Werden Maßnahmen zur 
Erfüllung einer Ex-ante-Konditionalität 
nicht bis zu dem im Programm festgelegten 
Stichtag abgeschlossen, so kann dies als 
Grundlage für eine mögliche Aussetzung 
der Zahlungen durch die Kommission 
gelten.
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Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

Or. fr

Begründung

Es ist wichtig, dass die Ex-ante-Konditionalitäten zu keinerlei Zahlungsaussetzung oder 
Finanzkorrektur führen, mit Ausnahme der Ex-ante-Konditionalitäten, zu deren Einhaltung 
sich der jeweilige Mitgliedstaat verpflichtet hat.

Änderungsantrag 681
Erminia Mazzoni

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Werden Maßnahmen zur 
Erfüllung einer Ex-ante-Konditionalität 
nicht bis zu dem im Programm festgelegten 
Stichtag abgeschlossen, so kann dies als 
Grundlage für eine mögliche Aussetzung 
der Zahlungen durch die Kommission 
gelten.

Or. en
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Änderungsantrag 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme.

 Sie kann sich bei der Genehmigung eines 
Programms dazu entschließen, 
Zwischenzahlungen an das Programm bis 
zum zufriedenstellenden Abschluss der 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität teilweise oder vollständig 
auszusetzen. Werden Maßnahmen zur 
Erfüllung einer Ex-ante-Konditionalität 
nicht bis zu dem im Programm 
festgelegten Stichtag abgeschlossen, so 
gilt dies als Grundlage für eine mögliche 
Aussetzung der Zahlungen durch die 
Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme.

Or. en

Änderungsantrag 683
María Irigoyen Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Bei der der Genehmigung 
eines Programms überwacht die 
Kommission die zufriedenstellende 
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Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

Erfüllung der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität.

Or. es

Begründung

Die Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten und der Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-
ante-Konditionalität ist zu überwachen, auf keinen Fall jedoch dürfen die Zahlungen an das 
Programm ausgesetzt werden.

Änderungsantrag 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die 
Konsistenz der vom Mitgliedstaat über die 
Anwendung der Ex-ante-
Konditionalitäten und die Erfüllung der 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Wenn keine Unstimmigkeiten 
bestehen, wird die 
Partnerschaftsvereinbarung und ggf. das 
Programm unterzeichnet, und die 
Kommission stellt die Erfüllung der Ex-
ante-Konditionalitäten nicht weiter in 
Frage.
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Wenn keine Einigkeit besteht, kann sich 
die Kommission nach Nachweis der 
Nichterfüllung der geltenden Ex-ante-
Konditionalitäten dazu entschließen, bei 
der Genehmigung eines Programms 
Zwischenzahlungen an das Programm bis 
zum zufriedenstellenden Abschluss der 
spezifischen Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität der 
relevanten Priorität des entsprechenden 
Programms teilweise oder vollständig 
auszusetzen, sofern dies zur Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen der 
Effizienz und Wirksamkeit der in dieser 
Priorität enthaltenen Maßnahmen 
erforderlich sein sollte.

Or. es

Änderungsantrag 685
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Bei der 
Entscheidungsfindung sollte die 
Kommission besonderes Augenmerk auf 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des 
Aussetzungsbeschlusses legen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
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Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so kann dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission gelten.

Or. en

Änderungsantrag 686
Victor Boştinaru

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität, die für die 
Ziele des Programms von Bedeutung ist, 
teilweise oder vollständig auszusetzen. 
Werden Maßnahmen zur Erfüllung einer 
Ex-ante-Konditionalität nicht bis zu dem 
im Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 687
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalitäten teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 
Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. it

Änderungsantrag 688
Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Sie kann sich bei der 
Genehmigung eines Programms dazu 
entschließen, Zwischenzahlungen an das 
Programm bis zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Erfüllung 
einer Ex-ante-Konditionalität teilweise 
oder vollständig auszusetzen. Werden 
Maßnahmen zur Erfüllung einer Ex-ante-
Konditionalität nicht bis zu dem im 

5. Die Kommission bewertet die über die 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
vorgelegten Informationen im Rahmen 
ihrer Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme. Werden Maßnahmen zur 
Erfüllung einer Ex-ante-Konditionalität 
nicht bis zu dem im Programm festgelegten 
Stichtag abgeschlossen, so kann dies als 
Grundlage für eine mögliche Aussetzung 
der Zahlungen durch die Kommission 
gelten.
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Programm festgelegten Stichtag 
abgeschlossen, so gilt dies als Grundlage 
für eine mögliche Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 689
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Haben Mitgliedstaaten ein regionales 
Programm angenommen, betrifft die 
Aussetzung der Zahlung durch die 
Kommission ausschließlich die Regionen, 
von denen die Ex-ante-Konditionalität 
nicht erfüllt wird.

Or. it

Begründung

Die Zahlung von gemeinschaftlichen Mitteln wird nur bei Programmen ausgesetzt, die die 
Grundvoraussetzungen nicht erfüllen.

Änderungsantrag 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Werden die Maßnahmen nicht 
innerhalb der festgelegten Frist 
abgeschlossen, kann die Kommission die 
auf diese Priorität bezogenen 
Zwischenzahlungen aussetzen. Die 
Aussetzung der betreffenden Priorität 
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wird unverzüglich aufgehoben, sobald der 
Mitgliedstaat die Maßnahmen zur 
Erfüllung der für das Programm 
geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
abschließt, die zu dem Zeitpunkt, als die 
Kommission die Entscheidung zur 
Aussetzung traf, nicht erfüllt waren.

Or. es

Änderungsantrag 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Die Mitgliedstaaten können die 
ausgesetzten Mittel auf andere Prioritäten 
übertragen, bei denen die Ex-ante-
Konditionalitäten erfüllt werden.

Or. es

Änderungsantrag 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 17 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Absätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung auf Programme im Rahmen 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“.

6. Absätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung auf Programme im Rahmen 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und in den 
makroregionalen Entwicklungsfonds.

Or. sk
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Begründung

Abstimmung mit den genehmigten makroregionalen Strategien.

Änderungsantrag 693
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 18 entfällt
Leistungsgebundene Reserve
Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bilden 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Or. de

Änderungsantrag 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 18 entfällt
Leistungsgebundene Reserve
Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bildet 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
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Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 18 entfällt
Leistungsgebundene Reserve
Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bilden 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann. 

Or. it

Begründung

Die Einführung einer „leistungsgebundenen“ Reserve könnte die politischen 
Entscheidungsträger dazu ermutigen, leicht erreichbare Ziele festzulegen, um sich die 
Ressourcen zu sichern.

Änderungsantrag 696
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 18 entfällt
Leistungsgebundene Reserve
Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bildet 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 697
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leistungsgebundene Reserve Flexibilitätsreserve

Or. fr

Änderungsantrag 698
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bildet 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 

entfällt
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leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bildet 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 700
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und der für Titel V der 
EMFF-Verordnung gebundenen Mittel 
bildet 5 % der jedem GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Während des 
Programmplanungszeitraums und im 
Rahmen der jedem Mitgliedstaat 
zugewiesenen Mittel wird auf der 
Grundlage der automatisch aufgehobenen 
Mittel eine Flexibilitätsreserve gebildet, 
die dazu vorgesehen ist:
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i) Initiativen im Bereich der 
Unterstützung der Jugendbeschäftigung, 
der sozialen Integration, des Ausbaus 
erneuerbarer Energien, der Volksbildung 
und des Zugangs zu den 
Gesundheitsdiensten zu finanzieren;
ii) Initiativen im Bereich Forschung, 
Innovation und industrielle Entwicklung 
zu finanzieren;
iii) die Verwendung der Strukturfonds im 
Falle einer wirtschaftlichen oder sozialen 
Krisensituation zu ermöglichen.

Or. fr

Änderungsantrag 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
und der für Titel V der EMFF-Verordnung 
gebundenen Mittel bildet 5 % der jedem 
GSR-Fonds und Mitgliedstaat 
zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
und der für Titel V der EMFF-Verordnung 
gebundenen Mittel bildet 5 % der jedem 
GSR-Fonds und Mitgliedstaat 
zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die weiterhin 
der Kommission zusteht und im Einklang 
mit Artikel 20 in den Mitgliedstaaten 
eingesetzt werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
und der für Titel V der EMFF-Verordnung 
gebundenen Mittel bilden 5 % der jedem 
GSR-Fonds und Mitgliedstaat 
zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
und der für Titel V der EMFF-Verordnung 
gebundenen Mittel können 5 % der jedem 
GSR-Fonds eines Mitgliedstaats 
zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve bilden, die 
ggf. im Einklang mit Artikel 20 eingesetzt 
werden kann.

Or. es

Änderungsantrag 703
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
und der für Titel V der EMFF-Verordnung 
gebundenen Mittel bildet 5 % der jedem 
GSR-Fonds und Mitgliedstaat 
zugewiesenen Mittel eine 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Mit Ausnahme der für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
und der für Titel V der EMFF-Verordnung 
gebundenen Mittel bildet 5 % der jedem 
GSR-Fonds und Mitgliedstaat 
zugewiesenen Mittel eine freiwillige 
leistungsgebundene Reserve, die im 
Einklang mit Artikel 20 eingesetzt werden 
kann.

Or. en

Begründung

Die leistungsgebundene Reserve sollte nicht obligatorisch sein. Die leistungsgebundene 
Reserve würde erst sehr spät im Programmplanungszeitraum (2018 bzw. 2019) zur Verfügung 
stehen, und die unterschiedlichen Programmergebnisse ließen sich nur sehr schwer objektiv 
beurteilen. Deshalb sollte die obligatorische Reserve durch eine freiwillige 
leistungsgebundene Reserve ersetzt werden.
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Änderungsantrag 704
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19 entfällt
Leistungsüberprüfung
1. In Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten überprüft die Kommission 
in den Jahren 2017 und 2019 in jedem 
Mitgliedstaat die Leistung der Programme 
in Bezug auf den Leistungsrahmen aus 
der entsprechenden 
Partnerschaftsvereinbarung und den 
jeweiligen Programmen. Die Methode zur 
Festlegung des Leistungsrahmens wird in 
Anhang I dargelegt.
2. Bei dieser Überprüfung wird auf 
Grundlage der Informationen und 
Bewertungen aus den in den Jahren 2017 
und 2019 eingereichten 
Fortschrittsberichten das Erreichen der 
Etappenziele der Programme auf Ebene 
der Prioritäten untersucht.

Or. en

Änderungsantrag 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ergibt die 2017 und 2019 
vorgenommene Leistungsüberprüfung, 
dass in einer Priorität eines Programms 
die für die Jahre 2016 und 2018 
vorgegebenen Etappenziele nicht erreicht 
wurden, so spricht die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen 
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aus und leistet gegebenenfalls technische 
Hilfe zur Unterstützung der 
Verwaltungsbehörden.

Or. fr

Änderungsantrag 706
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Sollte die Überprüfung der Ergebnisse 
2017 und 2019 ergeben, dass im Rahmen 
der Priorität eines Programms die 
Etappenziele für 2016 und 2018 nicht 
erreicht wurden, kann die Kommission 
gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat 
Empfehlungen aussprechen, ob die 
Verwaltungsbehörde fachlich unterstützt 
werden soll.

Or. it

Änderungsantrag 707
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. de

Änderungsantrag 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
im Namen der GUE/NGL -Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. it

Begründung

Siehe Änderung Artikel 18.

Änderungsantrag 712
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 713
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuweisung der leistungsgebundenen 
Reserve

Zuweisung der freiwilligen 
leistungsgebundenen Reserve

Or. en

Begründung

Die leistungsgebundene Reserve sollte nicht obligatorisch sein. Die leistungsgebundene 
Reserve würde erst sehr spät im Programmplanungszeitraum (2018 bzw. 2019) zur Verfügung 
stehen, und die unterschiedlichen Programmergebnisse ließen sich nur sehr schwer objektiv 
beurteilen. Deshalb sollte die obligatorische Reserve durch eine freiwillige 
leistungsgebundene Reserve ersetzt werden.
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Änderungsantrag 714
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ergibt die Leistungsüberprüfung aus 
dem Jahr 2017, dass in einer Priorität 
eines Programms das für das Jahr 2016 
vorgegebene Etappenziel nicht erreicht 
wurde, so kann die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen 
aussprechen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ergibt die Leistungsüberprüfung aus 
dem Jahr 2017, dass in einer Priorität 
eines Programms das für das Jahr 2016 
vorgegebene Etappenziel nicht erreicht 
wurde, so kann die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen 
aussprechen.

entfällt

Or. es

Begründung

Die Durchführung von zwei kurz aufeinander folgenden Evaluierungen ist nicht sinnvoll, da 
der Reservebetrag dies nicht rechtfertigt. Die Möglichkeit von Empfehlungen durch die EWG 
besteht in jedem Fall.
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Änderungsantrag 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ergibt die Leistungsüberprüfung aus 
dem Jahr 2017, dass in einer Priorität eines 
Programms das für das Jahr 2016 
vorgegebene Etappenziel nicht erreicht 
wurde, so kann die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen 
aussprechen.

1. Ergibt die Leistungsüberprüfung aus 
dem Jahr 2017, dass in einer Priorität eines 
Programms das für das Jahr 2016 
vorgegebene Etappenziel nicht erreicht 
wurde, so kann die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen 
aussprechen. Dabei ist gebührend zu 
berücksichtigen, ob unvorhersehbare 
externe Faktoren, auf die das 
entsprechende Programm keinen Einfluss 
hatte (z. B. eine überraschende 
Wirtschaftskrise), für das Nichterreichen 
der Etappenziele der jeweiligen 
Prioritäten verantwortlich sind. Bei 
Bedarf bietet die Kommission den 
Verwaltungsbehörden technische 
Unterstützung.

Or. en

Änderungsantrag 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Grundlage der Überprüfung aus 
dem Jahr 2019 nimmt die Kommission 
mittels Durchführungsrechtsakten einen 
Beschluss an, um für jeden GSR-Fonds 
und Mitgliedstaat diejenigen Programme 
und Prioritäten zu bestimmen, bei denen 
die Etappenziele erreicht wurden. Der 
Mitgliedstaat schlägt die Zuteilung der 

2. Auf Grundlage der Überprüfung aus 
dem Jahr 2019 nimmt die Kommission bis 
zum 30. Juni 2019 mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
an, um für jeden GSR-Fonds und 
Mitgliedstaat diejenigen Programme und 
Prioritäten zu bestimmen, bei denen die 
Etappenziele erreicht wurden. Die 
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leistungsgebundenen Reserve für die in 
diesem Kommissionsbeschluss 
festgelegten Programme und Prioritäten 
vor. Die Kommission genehmigt im 
Einklang mit Artikel 26 die Änderung der 
betreffenden Programme. Übermittelt ein 
Mitgliedstaat nicht die Informationen im 
Einklang mit Artikel 46 Absätze 2 und 3, 
so wird die leistungsgebundene Reserve für 
die betreffenden Programme oder 
Prioritäten nicht zugewiesen.

Kommission weist jedem Mitgliedstaat nur 
den Prozentsatz seiner 
leistungsgebundenen Reserve zu, der dem 
Anteil der entsprechenden erfolgreichen 
Programme und Prioritäten in der 
Gesamtmittelzuordnung eines 
Mitgliedstaats für den jeweiligen Fonds 
entspricht. Der Mitgliedstaat teilt die 
leistungsgebundene Reserve in gleichen 
Teilen auf alle im Kommissionsbeschluss 
festgelegten Programme und Prioritäten 
auf. Die Kommission genehmigt im 
Einklang mit Artikel 26 die Änderung der 
betreffenden Programme. Übermittelt ein 
Mitgliedstaat nicht die Informationen im 
Einklang mit Artikel 46 Absätze 2 und 3, 
so wird die leistungsgebundene Reserve für 
die betreffenden Programme oder 
Prioritäten nicht zugewiesen.

Or. en

Änderungsantrag 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Grundlage der Überprüfung aus 
dem Jahr 2019 nimmt die Kommission 
mittels Durchführungsrechtsakten einen 
Beschluss an, um für jeden GSR-Fonds 
und Mitgliedstaat diejenigen Programme 
und Prioritäten zu bestimmen, bei denen 
die Etappenziele erreicht wurden. Der 
Mitgliedstaat schlägt die Zuteilung der 
leistungsgebundenen Reserve für die in 
diesem Kommissionsbeschluss 
festgelegten Programme und Prioritäten 
vor. Die Kommission genehmigt im 
Einklang mit Artikel 26 die Änderung der 
betreffenden Programme. Übermittelt ein 
Mitgliedstaat nicht die Informationen im 
Einklang mit Artikel 46 Absätze 2 und 3, 

2. Auf Grundlage der Überprüfung aus 
dem Jahr 2018 nimmt die Kommission 
mittels Durchführungsrechtsakten einen 
Beschluss an, um für jeden GSR-Fonds 
und Mitgliedstaat diejenigen Programme 
und Prioritäten zu bestimmen, bei denen 
die Etappenziele erreicht wurden. Der 
Mitgliedstaat schlägt die Zuteilung der 
leistungsgebundenen Reserve für die in 
diesem Kommissionsbeschluss 
festgelegten Programme und Prioritäten 
vor. Die Kommission genehmigt im 
Einklang mit Artikel 26 die Änderung der 
betreffenden Programme. Übermittelt ein 
Mitgliedstaat nicht die Informationen im 
Einklang mit Artikel 46 Absätze 2 und 3, 
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so wird die leistungsgebundene Reserve für 
die betreffenden Programme oder 
Prioritäten nicht zugewiesen.

so wird die leistungsgebundene Reserve für 
die betreffenden Programme oder 
Prioritäten nicht zugewiesen.

Or. es

Änderungsantrag 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ergibt die Überprüfung aus dem 
Jahr 2019, dass in einer Priorität eines 
Programms die für das Jahr 2018 
vorgegebenen Etappenziele nicht erreicht 
wurden, so hat die Kommission 
gebührend zu berücksichtigen, ob 
unvorhersehbare externe Faktoren, auf 
die das entsprechende Programm keinen 
Einfluss hatte (z. B. eine überraschende 
Wirtschaftskrise), für das Nichterreichen 
verantwortlich waren. In diesen Fällen ist 
die leistungsgebundene Reserve nicht 
einzubehalten, sondern an den 
Mitgliedstaat auszuzahlen, auf dessen 
Gebiet das entsprechende Programm 
durchgeführt wird. Der Mitgliedstaat 
weist die leistungsgebundene Reserve 
dann entweder den entsprechenden 
Prioritäten (falls noch immer 
durchführbar) oder, unter Angabe einer 
entsprechenden Begründung, anderen 
Prioritäten des entsprechenden 
Programms oder anderer Programme zu.

Or. en

Änderungsantrag 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903901DE.doc 145/179 PE491.052v01-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ergibt eine Leistungsüberprüfung, dass 
in einer Priorität die Etappenziele des 
Leistungsrahmens nicht erreicht wurden, 
so kann die Kommission im Einklang mit 
dem in den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten Verfahren eine 
Zwischenzahlung für eine Priorität eines 
Programms teilweise oder vollständig 
aussetzen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ergibt eine Leistungsüberprüfung, dass 
in einer Priorität die Etappenziele des 
Leistungsrahmens nicht erreicht wurden, so 
kann die Kommission im Einklang mit 
dem in den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten Verfahren eine 
Zwischenzahlung für eine Priorität eines 
Programms teilweise oder vollständig 
aussetzen.

3. 3. Ergibt eine Leistungsüberprüfung, 
dass in einer Priorität die Etappenziele des 
Leistungsrahmens nicht erreicht wurden, 
kann die Kommission den Mitgliedstaat 
auffordern, Änderungen für das 
betroffene Programm vorzuschlagen. 
Reagiert der betreffende Mitgliedstaat 
innerhalb von drei Monaten nicht auf die 
Aufforderungen der Kommission oder 
geht er nicht in zufriedenstellender Weise 
auf die Anmerkungen ein, so kann die 
Kommission im Einklang mit dem in den 
fondsspezifischen Regelungen festgelegten 
Verfahren die Mittelbindungen für eine 
Priorität eines Programms teilweise oder 
vollständig aussetzen.

Or. fr
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Begründung

Der repressive Teil des Leistungsrahmens ist zu automatisch. Bevor sie auf 
Zahlungsaussetzungen zurückgreift, sollte die Kommission eine Umorientierung der als 
ineffizient erachteten Programme verlangen, um die Gründe für deren Ineffizienz zu 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ergibt eine Leistungsüberprüfung, dass 
in einer Priorität die Etappenziele des 
Leistungsrahmens nicht erreicht wurden, so 
kann die Kommission im Einklang mit 
dem in den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten Verfahren eine 
Zwischenzahlung für eine Priorität eines 
Programms teilweise oder vollständig 
aussetzen.

3. Ergibt eine Leistungsüberprüfung, dass 
in einer Priorität die Etappenziele des 
Leistungsrahmens nicht erreicht und die 
notwendigen Korrekturmaßnahmen nicht 
getroffen wurden, so kann die Kommission 
im Einklang mit dem in den 
fondsspezifischen Regelungen festgelegten 
Verfahren eine Zwischenzahlung für eine 
Priorität eines Programms teilweise oder 
vollständig aussetzen.

Or. es

Änderungsantrag 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Stellt die Kommission infolge der 
Überprüfung des abschließenden 
Durchführungsberichts des Programms 
fest, dass die im Leistungsrahmen 
festgelegten Ziele erheblich verfehlt 
wurden, so kann sie im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen 

entfällt
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hinsichtlich der betroffenen Prioritäten 
Finanzkorrekturen vornehmen. Die 
Kommission erhält die Befugnis, im 
Einklang mit Artikel 142 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien 
und der Methode für die Bestimmung der 
Höhe der vorzunehmenden 
Finanzkorrektur anzunehmen. .

Or. en

Änderungsantrag 724
Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Stellt die Kommission infolge der 
Überprüfung des abschließenden 
Durchführungsberichts des Programms 
fest, dass die im Leistungsrahmen 
festgelegten Ziele erheblich verfehlt 
wurden, so kann sie im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen 
hinsichtlich der betroffenen Prioritäten 
Finanzkorrekturen vornehmen. Die 
Kommission erhält die Befugnis, im 
Einklang mit Artikel 142 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien 
und der Methode für die Bestimmung der 
Höhe der vorzunehmenden 
Finanzkorrektur anzunehmen. .

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Stellt die Kommission infolge der 
Überprüfung des abschließenden 
Durchführungsberichts des Programms 
fest, dass die im Leistungsrahmen 
festgelegten Ziele erheblich verfehlt 
wurden, so kann sie im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen hinsichtlich 
der betroffenen Prioritäten 
Finanzkorrekturen vornehmen. Die 
Kommission erhält die Befugnis, im 
Einklang mit Artikel 142 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien 
und der Methode für die Bestimmung der 
Höhe der vorzunehmenden 
Finanzkorrektur anzunehmen.

4. Stellt die Kommission infolge der 
Überprüfung des abschließenden 
Durchführungsberichts des Programms 
fest, dass die im Leistungsrahmen 
festgelegten Ziele erheblich verfehlt und 
die notwendigen Korrekturmaßnahmen 
nicht getroffen wurden, so kann sie im 
Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen hinsichtlich der betroffenen 
Prioritäten Finanzkorrekturen vornehmen. 
Die Kommission erhält die Befugnis, im 
Einklang mit Artikel 142 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien 
und der Methode für die Bestimmung der 
Höhe der vorzunehmenden 
Finanzkorrektur anzunehmen.

Or. es

Änderungsantrag 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 20 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Absatz 2 gilt nicht für Programme im 
Rahmen des Ziels „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ und Titel 
V der EMFF-Verordnung.

5. Absatz 2 gilt nicht für Programme der 
makroregionalen Entwicklungsfonds und 
Programme im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und Titel V der EMFF-
Verordnung.

Or. sk

Begründung

Berücksichtigung der Ergänzung des innovativen Teils des gemeinsamen strategischen 
Rahmens.
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Änderungsantrag 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Kapitel 4 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Makroökonomische Konditionalitäten Zahlungen für Mitgliedstaaten mit 
vorübergehenden 
Haushaltsschwierigkeiten

Or. en

Änderungsantrag 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
im Namen der GUE/NGL -Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. it

Änderungsantrag 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. es

Änderungsantrag 734
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Beschließt die Kommission, die 
Zahlungen oder Mittelbindungen im 
Einklang mit Absätzen 5 bzw. 6 teilweise 
oder vollständig auszusetzen, so stellt sie 
sicher, dass diese Aussetzung unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Umstände des betroffenen 
Mitgliedstaats angemessen und wirksam ist 
und beachtet die Gleichbehandlung der 
Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich 
der Auswirkungen der Aussetzung auf die 
Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats.

7. Beschließt die Kommission, die 
Zahlungen oder Mittelbindungen im 
Einklang mit Absätzen 5 bzw. 6 teilweise 
oder vollständig auszusetzen, so stellt sie 
sicher, dass diese Aussetzung unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Umstände des betroffenen 
Mitgliedstaats angemessen und wirksam ist 
und beachtet die Gleichbehandlung der 
Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich 
der Auswirkungen der Aussetzung auf die 
Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats. 
Durch die Aussetzung dürfen in keiner 
Hinsicht die wirtschaftlichen und 
finanziellen Interessen von Begünstigten 
oder die ordnungsgemäße Durchführung 
von Projekten in den entsprechenden 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 21 – Absatz 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Bei Mitgliedstaaten, die gemäß Absatz 
1 Buchstabe d Finanzhilfen erhalten, 
kann die Kommission auf Antrag des 
betroffenen Mitgliedstaates mittels eines 
Durchführungsrechtsaktes ein 
gesondertes Programm nach Art. 53a der 
Haushaltsordnung (zentrale 
Mittelverwaltung) auflegen, welches die 
ausgesetzten Zahlungen den Zielen des 
Artikels 21 Absatz 4 (größtmögliche 
Steigerung der Auswirkungen der 
verfügbaren Mittel auf Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit) zuführt;

Or. de

Änderungsantrag 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 22 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Höhere Zahlungen für Mitgliedstaaten mit 
vorübergehenden Haushaltsschwierigkeiten

Höhere Zahlungen für Mitgliedstaaten mit 
vorübergehenden 
Haushaltsschwierigkeiten, die sich in einer 
schweren Wirtschaftskrise befinden, wie 
in der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 und 
der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 
erwähnt.

Or. en

Änderungsantrag 737
Erminia Mazzoni

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) wenn die Differenz zwischen den 
Verpflichtungen und den Zahlungen im 
entsprechenden Mitgliedstaat während 
der letzten beiden Jahre des 
Bezugszeitraums über 30 % liegt;

Or. en

Änderungsantrag 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) falls der betreffende Mitgliedstaat 
von einer schweren Wirtschaftskrise 
betroffen ist, wie in der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 und der Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 erwähnt

Or. en

Änderungsantrag 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 22 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Mitgliedstaaten, die eine der 
Bedingungen des Absatzes 1 Buchstabe a, 
b, oder c erfüllen, können zur 
Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Lage 
und zur Vermeidung eines verheerenden 
Mittelverlustes die Kommission ersuchen, 
mittels eines Durchführungsrechtsaktes 
ein gesondertes Programm nach Art. 53a 
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der Haushaltsordnung (zentrale 
Mittelverwaltung) aufzulegen, welches 
sicherstellt, dass ausgesetzte und/oder 
wiedereingezogene Zahlungen des 
betroffenen Mitgliedstaates möglichst 
zeitnah die Erreichung der Ziele des 
Artikels 21 Absatz 4 (größtmögliche 
Steigerung der Auswirkungen der 
verfügbaren Mittel auf Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit) ermöglichen;

Or. de

Änderungsantrag 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt.

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern und gemäß dem in Artikel 5 
definierten Verfahren erstellt.

Or. fr

Änderungsantrag 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt.

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den in Artikel 5 dieser Verordnung 
genannten Partnern erstellt. Diese 
Zusammenarbeit orientiert sich an der 
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bewährten Praxis, die die Grundlage des 
in Artikel 5 Absatz 3 genannten 
europäischen Verhaltenskodex bildet.

Or. en

Änderungsantrag 742
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt.

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass die Partner sowohl in 
den Programmentwurfsteams als auch in 
den Projektauswahlteams vertreten sind. 
Partner sind diesen Teams durch 
transparente Verfahrensweisen 
zuzuweisen, die von den Leitungsorganen 
der Mitgliedstaaten eingehalten werden 
und von diesen unabhängig sind. Die 
Verfahrensvorschriften, die 
Mitgliederliste einschließlich Namen und 
die genehmigten Protokolle der 
Teamsitzungen sind zu veröffentlichen. 
Für die Programme hat eine öffentliche 
Konsultation zu erfolgen, bevor sie bei der 
Kommission eingereicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Titel



PE491.052v01-00 156/179 AM\903901DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erstellung der Programme Erstellung der Programme und der 
Programme der makroregionalen 
Entwicklungsfonds.

Or. sk

Begründung

Berücksichtigung der Ergänzung des innovativen Teils des gemeinsamen strategischen 
Rahmens.

Änderungsantrag 744
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt.

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den in Artikel 5 genannten Partnern 
erstellt.

Or. en

Änderungsantrag 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt.

2. Die Programme werden von den 
Mitgliedstaaten oder jedweder von ihnen 
benannten Behörde in Zusammenarbeit mit 
den Partnern erstellt, und es erfolgt eine 
öffentliche Konsultation, bevor sie bei der 
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Kommission eingereicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Inanspruchnahme der 
Multifondsprogramme (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER, EMFF) wird 
gefördert. Zu diesem Zweck unternimmt 
die Kommission unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
jegliche Maßnahme, um die Vorbereitung 
und Durchführung dieser Programme zu 
ermöglichen.

Or. fr

Begründung

Die Inanspruchnahme der Multifondsprogramme sollte gefördert werden.

Änderungsantrag 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission unterstützt die 
Möglichkeit operationeller Multifonds-
Programme und verpflichtet sich in dieser 
Hinsicht, Maßnahmen zu ergreifen, 
durch die bei der Aufstellung und 
Durchführung dieser Programme der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
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Anwendung findet.

Or. en

Änderungsantrag 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission unterstützt die 
Möglichkeit der Schaffung von 
Programmen, die mehrere Fonds 
einbeziehen, sie bereitet solche Initiativen 
vor und fördert deren Durchführung 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit.

Or. fr

Änderungsantrag 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme gleichzeitig mit der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
sechs Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme innerhalb von sechs Monaten 
nach Vorlage der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
neun Monaten nach der Genehmigung der 
Allgemeinen Verordnung vorgelegt 
werden. Alle Programme werden von der 
Ex-ante-Evaluierung gemäß Artikel 48 
flankiert.

Or. en
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Begründung

Durch die Anforderung, den Vertrag zeitgleich mit den Programmen einzureichen, könnte der 
Beginn des Vorhabens verzögert werden.

Änderungsantrag 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme gleichzeitig mit der
Partnerschaftsvereinbarung ein; 
Ausnahme sind Programme im Bereich 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“, die binnen sechs 
Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme 
werden von der Ex-ante-Evaluierung 
gemäß Artikel 48 flankiert.

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme gleichzeitig mit der
Partnerschaftsvereinbarung ein; 
Ausnahme sind Programme im Bereich 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ und Programme der 
makroregionalen Entwicklungsfonds, die 
binnen sechs Monaten nach der 
Genehmigung des Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens vorgelegt 
werden. Alle Programme werden von 
der Ex-ante-Evaluierung gemäß Artikel 
48 flankiert.

Or. sk

Begründung

Berücksichtigung der Ergänzung des innovativen Teils des gemeinsamen strategischen 
Rahmens.

Änderungsantrag 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
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Programme gleichzeitig mit der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
sechs Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

Programme innerhalb von drei Monaten 
nach Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
neun Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

Or. en

Änderungsantrag 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme gleichzeitig mit der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
sechs Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme innerhalb von sechs Monaten 
nach Vorlage der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
sechs Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

Or. en

Änderungsantrag 753
Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
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Programme gleichzeitig mit der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
sechs Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

Programme gleichzeitig mit der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
zwölf Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

Or. en

Änderungsantrag 754
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme gleichzeitig mit der 
Partnerschaftsvereinbarung ein; 
Ausnahme sind Programme im Bereich 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“, die binnen sechs 
Monaten nach der Genehmigung des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

3. Die Mitgliedstaaten reichen die 
Programme innerhalb von drei Monaten 
ab dem Zeitpunkt der Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung durch die 
Europäische Kommission ein; Ausnahme 
sind Programme im Bereich „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, die binnen 
sechs Monaten nach der Annahme des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens 
vorgelegt werden. Alle Programme werden 
von der Ex-ante-Evaluierung gemäß 
Artikel 48 flankiert.

Or. en

Änderungsantrag 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Möglichkeit operationeller 
Multifonds-Programme (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EMFF) wird 
gefördert. Zu diesem Zweck ergreift die 
Europäische Kommission Maßnahmen, 
durch die bei der Aufstellung und 
Durchführung dieser Programme der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebührend beachtet wird.

Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, Multifonds-Programme aufzustellen, ist zu fördern und von allen 
Interessenträgern zu unterstützen. Verfahrenshemmnisse sind im Einklang mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu vermeiden.

Änderungsantrag 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 23 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3 a. Der makroregionale 
Entwicklungsfonds entsteht durch 
Vertrag der Gruppe von Mitgliedstaaten 
der genehmigten makroregionalen 
Strategie. Die Möglichkeit, dem Vertrag 
über die Gründung des makroregionalen 
Entwicklungsfonds beizutreten, haben die 
EIB, sonstige Mitgliedstaaten und 
Nichtmitgliedstaaten der genehmigten 
makroregionalen Strategie sowie 
Nachbarstaaten der Mitgliedstaaten und 
Nichtmitgliedstaaten der genehmigten 
makroregionalen Strategie.

Or. sk
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Begründung

Berücksichtigung der Ergänzung des innovativen Teils des gemeinsamen strategischen 
Rahmens. Es entsteht die Möglichkeit der Überschneidung der genehmigten makroregionalen 
Strategien, beispielsweise der Strategie der Europäischen Union für die Baltische Region und 
der Strategie der Europäischen Union für die Donau-Region.

Änderungsantrag 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In jedem Programm wird eine Strategie 
für den Beitrag des Programms zur EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum dargelegt, die mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
und der Partnerschaftsvereinbarung 
vereinbar ist. Jedes Programm umfasst 
Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
wirksamen, effizienten und koordinierten 
Nutzung der GSR-Fonds und Maßnahmen 
zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger.

1. In jedem Programm wird eine Strategie 
für den Beitrag des Programms zur EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum dargelegt, die mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
und der Partnerschaftsvereinbarung 
vereinbar ist. Jedes Programm umfasst 
Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
wirksamen, effizienten und koordinierten 
Nutzung der GSR-Fonds unter 
Anwendung auch von 
Wettbewerbsverfahren und Maßnahmen 
zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger.

Or. de

Änderungsantrag 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In jedem Programm wird eine Strategie 
für den Beitrag des Programms zur EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum dargelegt, die 
mit dem Gemeinsamen Strategischen 

1. In jedem Programm wird eine Strategie 
für den Beitrag des Programms 
hinsichtlich der regionalen und lokalen 
Bedürfnisse dargelegt, wobei auf den 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen und 
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Rahmen und der 
Partnerschaftsvereinbarung vereinbar ist. 
Jedes Programm umfasst Vorkehrungen 
zur Gewährleistung einer wirksamen, 
effizienten und koordinierten Nutzung der 
GSR-Fonds und Maßnahmen zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwands 
für die Empfänger.

die Partnerschaftsvereinbarung verwiesen 
wird. Jedes Programm umfasst 
Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
wirksamen, effizienten und koordinierten 
Nutzung der GSR-Fonds und Maßnahmen 
zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger.

Or. en

Änderungsantrag 759
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In jedem Programm wird eine Strategie 
für den Beitrag des Programms zur EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum dargelegt, die mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
und der Partnerschaftsvereinbarung 
vereinbar ist. Jedes Programm umfasst 
Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
wirksamen, effizienten und koordinierten 
Nutzung der GSR-Fonds und Maßnahmen 
zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger.

1. In jedem Programm wird eine Strategie 
für den Beitrag des Programms zur EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum dargelegt, die mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
und der Partnerschaftsvereinbarung 
vereinbar ist. Jedes Programm umfasst 
Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
wirksamen, effizienten und koordinierten 
Nutzung der GSR-Fonds.

Or. en

Änderungsantrag 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Beteiligen sich Mitgliedstaaten und 
Regionen an makroregionalen Strategien 
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oder an Strategien für Meeresgebiete, 
sind die Programme mit diesen Strategien 
und in Einklang mit der 
Partnerschaftsvereinbarung zu 
koordinieren, um eine ausreichende 
Zuweisung von Fondsmitteln für diese 
Strategien zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Fonds sollten eng mit den makroregionalen Strategien und Strategien für Meeresgebiete 
abgestimmt werden, um eine ausreichende Zuweisung von Fondsmitteln für diese Strategien 
zu gewährleisten.

Änderungsantrag 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In jeder Priorität werden als Grundlage für 
das Monitoring, die Evaluierung und die 
Überprüfung der Leistung die Indikatoren 
für die Bewertung der Fortschritte bei der 
Durchführung der Programme im Hinblick 
auf das Erreichen der Ziele festgelegt. 
Dazu zählen:

In jeder Priorität werden als Grundlage für 
das Monitoring, die Evaluierung und die 
Überprüfung der Leistung messbare 
qualitative und quantitative Indikatoren 
für die Bewertung der Fortschritte bei der 
Durchführung der Programme im Hinblick 
auf das Erreichen der Ziele festgelegt. 
Dazu zählen:

Or. en

Änderungsantrag 762
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In jeder Priorität werden als Grundlage für 
das Monitoring, die Evaluierung und die 
Überprüfung der Leistung die Indikatoren 
für die Bewertung der Fortschritte bei der 
Durchführung der Programme im Hinblick 
auf das Erreichen der Ziele festgelegt. 
Dazu zählen:

In jeder Priorität werden als Grundlage für 
das Monitoring, die Evaluierung und die 
Überprüfung der Leistung quantitative 
oder qualitative Indikatoren für die 
Bewertung der Fortschritte bei der 
Durchführung der Programme im Hinblick 
auf das Erreichen der Ziele festgelegt. 
Dazu zählen:

Or. en

Änderungsantrag 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) gegebenenfalls Indikatoren für den 
Beitrag des Programms zu 
makroregionalen Strategien und 
Strategien für Meeresgebiete;

Or. en

Begründung

Die Fonds sollten eng mit den makroregionalen Strategien und Strategien für Meeresgebiete 
abgestimmt werden, um eine ausreichende Zuweisung von Fondsmitteln für diese Strategien 
zu gewährleisten.

Änderungsantrag 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 3 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die fondsspezifischen Regelungen legen 
für jeden GSR-Fonds gemeinsame 
Indikatoren fest und können auch 
programmspezifische Indikatoren 
vorgeben.

Die fondsspezifischen Regelungen legen 
für jeden GSR-Fonds gemeinsame 
messbare qualitative und quantitative 
Indikatoren fest und können auch 
programmspezifische Indikatoren 
vorgeben.

Or. en

Änderungsantrag 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Indikatoren für die 
bereichsübergreifenden Grundsätze aus 
den Artikeln 7 und 8

Or. en

Änderungsantrag 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jedes Programm – mit Ausnahme derer, 
die ausschließlich technische Hilfe 
abdecken, – beinhaltet eine Beschreibung 
der Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Grundsätze aus den Artikeln 7 und 8.

4. Jedes Programm – mit Ausnahme derer, 
die ausschließlich technische Hilfe 
abdecken, – beinhaltet messbare 
qualitative und quantitative Etappenziele 
und Zielsetzungen für die Indikatoren, die 
sich auf die bereichsübergreifenden 
Grundsätze aus den Artikeln 7 und 8 
beziehen. Sie sind gegebenenfalls den 
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programmspezifischen Indikatoren 
hinzuzufügen, und es sind bestimmte 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
Grundsätze aus den Artikeln 7 und 8 
eingehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 767
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jedes Programm – mit Ausnahme derer, 
die ausschließlich technische Hilfe 
abdecken, – beinhaltet eine Beschreibung 
der Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Grundsätze aus den Artikeln 7 und 8.

4. Jedes Programm – mit Ausnahme derer, 
die ausschließlich technische Hilfe 
abdecken, – beinhaltet eine Beschreibung 
der Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Grundsätze aus den Artikeln 7 und 8, 
sofern dies nicht hinreichend in der 
Partnerschaftsvereinbarung beschrieben 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. In jedem Programm werden die 
Maßnahmen dargelegt, die zur 
Einbindung der in Artikel 5 genannten 
Partner in alle Programmphasen 
(Vorbereitung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung) ergriffen 
wurden, und zwar in Einklang mit dem 
Europäischen Verhaltenskodex gemäß 
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Artikel 5, einschließlich einer Liste der 
eingebundenen Partner, der 
Beschreibung der Art und Weise ihrer 
Auswahl, ihrer Verantwortlichkeiten 
sowie ihre Ansichten zum Inhalt der 
Programme und zur Umsetzung des 
Partnerschaftsprinzips;

Or. en

Änderungsantrag 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Allen Programmen, Plänen und 
Vorhaben liegt in Übereinstimmung mit 
den Zielen der Strategie Europa 2020 eine 
Bewertung ihrer Auswirkungen auf die 
CO2-Emissionen zugrunde. Die 
Kommission legt gemäß dem Verfahren in 
Artikel 143 eine gemeinsame Methode für 
diese Bewertungen fest.

Or. en

Begründung

Es sollte gewährleistet sein, dass die Investitionen der EU in Einklang mit den Zielen der 
Strategie Europa 2020 stehen. Dies sollte eine Bewertung der Auswirkungen auf die CO2-
Emissionen beinhalten, da sich durch dieses wichtige Instrument gewährleisten lässt, dass 
sich Programme nicht kontraproduktiv auf die Klimaziele, die sich die EU für 2020 gesetzt 
hat, auswirken.

Änderungsantrag 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 4 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Für jedes Programm sind Beweise 
dafür vorzulegen, dass die zuständigen 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften sowie die 
Einwohner der Gegend, in der das 
Programm durchgeführt wird, intensiv an 
der Vorbereitung und Genehmigung des 
Programms beteiligt waren, dass ihre 
Meinungen im Hinblick auf den Inhalt 
der Programme gebührend berücksichtigt 
wurden und dass eine ausführliche 
Begründung vorliegt, falls das Programm 
trotz ernsthafter Bedenken mindestens 
eines dieser Interessenvertreter 
eingereicht wird.

Or. en

Änderungsantrag 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4c. Damit die Einhaltung von 
Unionsrecht in Einklang mit Artikel 6 
gewährleistet wird, muss jedes Programm 
den Anforderungen der Richtlinie über 
die strategische Umweltprüfung 
(2001/42/EG), der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (92/43/EWG), der 
Wasserrichtlinie (2000/60/EG) und der 
Richtlinie über wildlebende Vogelarten 
(2000/147/EG) gerecht werden. Darüber 
hinaus sind Großprojekte nach Artikel 90 
in Einklang mit den Richtlinien 
85/337/EWG und 97/11/EG des Rates auf 
ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen.

Or. en
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Änderungsantrag 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele festgelegt.

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele festgelegt. Er basiert auf 
einer Beurteilung der Auswirkungen auf 
die CO2-Emissionen in Einklang mit den 
Zielen der Strategie der Europäischen 
Union für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum. Die Kommission 
legt gemäß dem Verfahren in Artikel 143 
eine gemeinsame Methode für diese 
Bewertungen fest.

Or. en

Änderungsantrag 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele festgelegt.

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Ziele in Sachen Klimaschutz und 
biologischer Vielfalt festgelegt, 
einschließlich der Ziele im 
Zusammenhang mit Natura 2000, wie 
dies durch die prioritären Aktionsrahmen 
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der einzelnen Länder gefordert wird.

Or. en

Begründung

Die Überwachung der biologischen Vielfalt wird in der externen Dimension des EU-
Haushalts bereits berücksichtigt (Entwicklungsfonds) und sollte auf den EU-Gesamthaushalt 
ausgedehnt werden, damit der Fortschritt, der hinsichtlich des EU-Ziels für biologische 
Vielfalt, bei dem es um die Eindämmung des Verlustes von Biodiversität bis 2020 geht, 
verfolgt werden kann. Durch die prioritären Aktionsrahmen von Natura 2000 soll Artikel 8 
der Habitat-Richtlinie umgesetzt werden, und dank dieser Instrumente lässt sich prüfen, 
welche Mittel auf nationaler Ebene zum effektiven Erreichen der Ziele des Natura 2000-
Netzes eingesetzt werden.

Änderungsantrag 774
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele festgelegt.

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele, der sozialen 
Eingliederung und der 
Armutsbekämpfung festgelegt.

Or. it

Änderungsantrag 775
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In jedem Programm – mit Ausnahme 5. In jedem Programm – mit Ausnahme 
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derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele festgelegt.

derer, in denen technische Hilfe im 
Rahmen eines spezifischen Programms 
geleistet wird, – wird der als Richtwert 
dienende Betrag der Unterstützung für die 
Klimaschutzziele festgelegt. Er basiert auf 
den Inventionskategorien der 
operationellen Programme.

Or. en

Änderungsantrag 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Jedes Programm, jeder Plan und jedes 
Vorhaben im Zusammenhang mit 
Verkehr und Mobilität beruht auf einer 
Bewertung des Auswirkungen auf die 
Sicherheit und auf die Vermeidung von 
Unfällen im Einklang mit dem Ziel der 
EU, die Zahl der schweren Unfälle bis 
zum Jahr 2020 um 50 % zu verringern.

Or. en

Änderungsantrag 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 24a
Inhalt der Programme der 
makroregionalen Entwicklungsfonds
1. In jedem Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds wird 
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die Strategie für den Beitrag des 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds zur Strategie der 
Union zur Gewährleistung eines 
intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums im Einklang mit 
dem gemeinsamen strategischen Rahmen 
und der genehmigten makroregionalen 
Strategie festgelegt. Jedes Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
enthält Maßnahmen zur Sicherstellung 
einer wirksamen, effektiven und 
koordinierten Nutzung der GSR-Fonds 
und Maßnahmen zur Erzielung einer 
Verringerung der administrativen 
Belastung für die Empfänger.
2. In jedem Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
werden die Prioritäten definiert, die im 
Einklang mit den Prioritäten der 
genehmigten makroregionalen Strategie 
sein werden, wobei die konkreten Ziele 
und finanziellen Haushaltsmittel für die 
Förderung aus den GSR-Fonds festgelegt 
werden.
3. In jeder Priorität werden die 
Indikatoren für die Beurteilung des 
Fortschritts in der Umsetzung des 
makroregionalen Entwicklungsfonds mit 
dem Ziel festgelegt, die Ziele als 
Grundlage für das Monitoring, die 
Bewertung und die Überprüfung des 
Nutzeffekts zu erreichen. Zu ihnen 
gehören:
(a) finanzielle Indikatoren, die mit den 
ausgegliederten Ausgaben 
zusammenhängen;
(b) Indikatoren des Outputs, die mit den 
geförderten Operationen 
zusammenhängen;
(c) Indikatoren der Ergebnisse, die mit 
den Prioritäten zusammenhängen.
Für jeden GSR-Fonds werden in den 
Regelungen für die einzelnen Fonds die 
allgemeinen Indikatoren definiert und es 
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können Indikatoren aufgeführt werden, 
die spezifisch für einzelne Programme der 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
sind.
4. Jedes Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds enthält eine 
Beschreibung der Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Grundsätze, die in 
den Artikeln 7 und 8 aufgeführt sind.
5. Die Mitgliedstaaten, die den 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
gegründet haben, entwerfen das 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds im Einklang mit den 
Regelungen für die jeweiligen Fonds.

Or. sk

Begründung

Berücksichtigung der Ergänzung des innovativen Teils des gemeinsamen strategischen 
Rahmens.

Änderungsantrag 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 25 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der Programme mit 
dieser Verordnung und den 
fondsspezifischen Regelungen sowie ihren 
wirksamen Beitrag zu den thematischen 
Zielen und den für jeden GSR-Fonds 
spezifischen EU-Prioritäten, dem 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen, der 
Partnerschaftsvereinbarung, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen unter 

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der Programme mit 
dieser Verordnung und den 
fondsspezifischen Regelungen sowie ihren 
wirksamen Beitrag zu den thematischen 
Zielen und den für jeden GSR-Fonds 
spezifischen EU-Prioritäten, dem 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen, der 
Partnerschaftsvereinbarung unter 
Berücksichtigung der Ex-ante-Evaluierung. 
In der Bewertung wird insbesondere die 
Angemessenheit und Durchführbarkeit 
der Programmstrategie, der entsprechenden 
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Berücksichtigung der Ex-ante-Evaluierung. 
In der Bewertung wird insbesondere die 
Angemessenheit der Programmstrategie, 
der entsprechenden Ziele, der Indikatoren, 
der Vorsätze und der Zuweisung der 
Haushaltsmittel thematisiert.

Ziele, der Indikatoren, der Vorsätze und 
der Zuweisung der Haushaltsmittel 
thematisiert.

Or. fr

Änderungsantrag 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 25 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der Programme mit 
dieser Verordnung und den 
fondsspezifischen Regelungen sowie ihren 
wirksamen Beitrag zu den thematischen 
Zielen und den für jeden GSR-Fonds 
spezifischen EU-Prioritäten, dem 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen, der 
Partnerschaftsvereinbarung, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen unter 
Berücksichtigung der Ex-ante-Evaluierung. 
In der Bewertung wird insbesondere die 
Angemessenheit der Programmstrategie, 
der entsprechenden Ziele, der Indikatoren, 
der Vorsätze und der Zuweisung der 
Haushaltsmittel thematisiert.

1. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der Programme mit 
dieser Verordnung und den 
fondsspezifischen Regelungen sowie ihren 
wirksamen Beitrag zu den thematischen 
Zielen und den für jeden GSR-Fonds 
spezifischen EU-Prioritäten, dem 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen, der 
Partnerschaftsvereinbarung, den relevanten 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen relevanten 
Ratsempfehlungen unter Berücksichtigung 
der Ex-ante-Evaluierung. In der Bewertung 
wird insbesondere die Angemessenheit der 
Programmstrategie, der entsprechenden 
Ziele, der Indikatoren, der Vorsätze und 
der Zuweisung der Haushaltsmittel 
thematisiert.

Or. en

Änderungsantrag 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine



AM\903901DE.doc 177/179 PE491.052v01-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 25 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission bringt binnen drei 
Monaten nach dem Tag der Einreichung 
des Programms Anmerkungen vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen der Kommission 
alle erforderlichen zusätzlichen 
Informationen zur Verfügung und 
überarbeiten gegebenenfalls das 
vorgeschlagene Programm.

2. 2. Die Kommission bringt binnen einem 
Monat nach dem Tag der Einreichung des 
Programms Anmerkungen vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen der Kommission 
alle erforderlichen zusätzlichen 
Informationen zur Verfügung und 
überarbeiten gegebenenfalls das 
vorgeschlagene Programm.

Or. it

Begründung

Die Zeiten für die Annahme von operationellen Programmen müssen verkürzt werden, um 
Verzögerungen bei deren Umsetzung zu vermeiden.

Änderungsantrag 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 25 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen genehmigt die Kommission 
spätestens sechs Monate nach der 
offiziellen Einreichung durch den/die 
Mitgliedstaat/en – jedoch nicht vor dem 
1. Januar 2014 oder vor dem Erlass eines 
Beschlusses zur Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung durch die 
Kommission – jedes Programm, 
vorausgesetzt, den Anmerkungen der 
Kommission wurde in zufriedenstellender 
Weise Rechnung getragen.

3. Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen genehmigt die Kommission 
spätestens drei Monate nach der offiziellen 
Einreichung durch den/die Mitgliedstaat/en 
– jedoch nicht vor dem 1. Januar 2014 oder 
vor dem Erlass eines Beschlusses zur 
Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung durch die 
Kommission – jedes Programm, 
vorausgesetzt, den Anmerkungen der 
Kommission wurde in zufriedenstellender 
Weise Rechnung getragen.

Or. it
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Begründung

Die Zeiten für die Annahme von operationellen Programmen müssen verkürzt werden, um 
Verzögerungen bei deren Umsetzung zu vermeiden.

Änderungsantrag 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 25a
Verfahrensweise der Annahme der 
Programme der makroregionalen 
Entwicklungsfonds
1. Die Kommission beurteilt die 
Übereinstimmung der Programme der 
makroregionalen Entwicklungsfonds mit 
dieser Verordnung, den Regelungen für 
die jeweiligen Fonds, ihrem effektiven 
Beitrag für die thematischen Ziele und die 
Prioritäten der Union, die für jeden GSR-
Fonds spezifisch sind, dem gemeinsamen 
strategischen Rahmen, der genehmigten 
makroregionalen Strategie, dem Vertrag 
der Gruppen von Staaten, mit dem der 
makroregionale Entwicklungsfonds 
gegründet wurde, den Empfehlungen für 
die jeweiligen Länder gemäß Artikel 121 
Absatz 2 des Vertrags und den 
Ratsempfehlungen, die gemäß Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommen 
wurden. Die Beurteilung richtet sich vor 
allem auf die Eignung der Strategie des 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds, die entsprechenden 
Ziele, die Indikatoren, die Etappenziele 
und die Zuordnung der 
Haushaltsressourcen.
2. Die Kommission bringt ihre 
Anmerkungen innerhalb von drei 
Monaten ab dem Datum der Vorlage des 
Programms vor. Die Mitgliedstaaten, die 
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den makroregionalen Entwicklungsfonds 
gegründet haben, gewähren der 
Kommission alle erforderlichen 
Zusatzinformationen, und im Bedarfsfall 
überarbeiten sie das entworfene 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds.
3. Die Kommission genehmigt im 
Einklang mit den Regelungen für die 
jeweiligen Fonds jedes Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
spätestens sechs Monate nach dessen 
formaler Vorlage durch den Mitgliedstaat 
oder die Mitgliedstaaten unter der 
Voraussetzung, dass alle Anmerkungen 
der Kommission zufriedenstellend 
berücksichtigt wurden.

Or. sk

Begründung

Berücksichtigung der Ergänzung des innovativen Teils des gemeinsamen strategischen 
Rahmens.


